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Vorwort 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
als zuständige Behörde legt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (BLE) der Bundesregierung nunmehr ihren zehnten jährlichen Evaluations- 
und Erfahrungsbericht vor. 
 
Rund 3,6 Millionen Tonnen zertifizierte Biokraftstoffe wurden in Deutschland 
im Jahr 2019 in den Verkehr gebracht. Dies sind etwa drei Prozent mehr als im 
Vorjahr. Durch den Einsatz dieser die fossilen Kraftstoffe ersetzenden Biokraft-
stoffe konnten 9,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent vermieden werden. Denn 
die durchschnittliche Einsparung von Emissionen gegenüber fossilen Kraftstof-
fen betrug 82,6 Prozent. Sie blieb damit unverändert hoch. 
 
Seit dem Frühjahr 2020 fordert die pandemische Ausbreitung des neuartigen Vi-
rus SARS-CoV-2 die Nachhaltigkeitszertifizierung und die überwachenden Be-
hörden in besonderer Weise heraus. Grundsätzlich finden Kontrollen durch Zer-
tifizierungsstellen direkt im Betrieb statt. Sie sind eine wichtige Grundlage der 
Zertifizierungsentscheidung. Durch Reisebeschränkungen und Quarantänebe-
stimmungen mussten die Systemgeber ihre Verfahren anpassen. Die Zertifizierer 
dürfen in bestimmten Fällen Zertifikate auf Basis von Dokumentenprüfungen 
erteilen, wenn sie die Vor-Ort-Kontrolle später nachholen. 
 
Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Überwachung der Zertifizie-
rungstätigkeiten durch die BLE. Die Begutachter der BLE begleiten weiterhin 
aufmerksam die risikobasiert ausgewählten Audits der Zertifizierungsstellen - 
teilweise als Fernbegutachtung in einem schriftlichen Verfahren oder, wenn es 
die Umstände erlauben, auch wie bisher durch Begleitung vor Ort. 
 
Auch die Generalzolldirektion hat auf die veränderte Lage reagiert und die Frist 
zur Abgabe schriftlicher Mitteilungen und zum Abschluss von Quotenhandels-
verträgen um zwei Monate bis zum 15. Juni 2020 verlängert.  
Entsprechend später standen die für diesen Bericht benötigten Daten zur Verfü-
gung. Dass wir ihn trotz dieser Widrigkeiten zum gewohnten Zeitpunkt veröf-
fentlichen können, freut mich sehr. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Hanns-Christoph Eiden 
Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
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1. Einführung 
 

1.1 Allgemeines 
 
Am 05.06.2009 wurde die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parla-
ments und Rates vom 23.04.2009 zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht. Sie ist Teil des Klima- und Energie-
pakets der EU, das vom Rat am 6. April 2009 angenommen wurde. Dieses 
Paket aus verbindlichen Rechtsvorschriften soll sicherstellen, dass die EU 
ihre Klima- und Energieziele bis 2020 erreicht1. 
 
In der Richtlinie wird betont, dass die Kontrolle des Energieverbrauchs in 
Europa sowie die vermehrte NNuuttzzuunngg  vvoonn  EEnneerrggiiee  aauuss  eerrnneeuueerrbbaarreenn  
EEnneerrggiieeqquueelllleenn gemeinsam mit Energieeinsparungen und einer verbesser-
ten Energieeffizienz wesentliche Elemente des Maßnahmenbündels sind, 
das zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur EEiinnhhaallttuunngg  ddeess  
PPrroottookkoollllss  vvoonn  KKyyoottoo,,  zzuumm  RRaahhmmeennüübbeerreeiinnkkoommmmeenn  ddeerr  VVeerreeiinntteenn  
NNaattiioonneenn  üübbeerr  KKlliimmaaäännddeerruunnggeenn und weiterer gemeinschaftlicher und 
internationaler Verpflichtungen zur Senkung der Treibhausgasemissionen 
über das Jahr 2012 hinaus dienen soll.  
 
Ziel dieser Richtlinie ist es somit unter anderem, den Anteil der Energie aus 
erneuerbaren Quellen innerhalb der EU zu steigern2, die Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern zu reduzieren und die Treibhausgasemissionen zu 
verringern. 
 
Jeder Mitgliedstaat hat auf nationaler Ebene Maßnahmen zu treffen und 
geeignete Instrumente zu entwickeln, um die vorgegebenen Ziele oder 
darüberhinausgehende nationale Ziele zu erreichen. 
 
Die Verwendung von Energie aus erneuerbaren Quellen im VVeerrkkeehhrrsssseekk--
ttoorr wird zu den wirksamsten Mitteln gezählt, mit denen die Gemeinschaft 
auch ihre Abhängigkeit von Erdöleinfuhren für den Verkehrssektor, in 
dem das Problem der Energieversorgungssicherheit am akutesten ist, ver-
ringern und den Kraftstoffmarkt beeinflussen kann3. 
  

1 Die drei wichtigsten Ziele des Pakets: Senkung der Treibhausgasemissionen um 20 % (gegenüber 
dem Stand von 1990), 20 % der Energie in der EU aus erneuerbaren Quellen, Verbesserung der Ener-
gieeffizienz um 20 %
2 bis 2020 Mindestanteil von 10% des Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor, Art. 3 Abs. 4 RL 
2009/28/EG
3 Erwägungsgründe der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und Rates
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Für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe schreibt die Erneuerbare-Ener-
gien-Richtlinie NNaacchhhhaallttiiggkkeeiittsskkrriitteerriieenn vor: 
 

- Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen und flüssigen Bio-
brennstoffen erzielte Minderung der Treibhausgasemissionen muss 
mindestens 50 % betragen (bei neuen Anlagen mindestens 60 %)4, 
 

- Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe dürfen nicht aus Roh-
stoffen hergestellt werden, die auf Flächen mit hohem Wert hin-
sichtlich der biologischen Vielfalt gewonnen werden, 
 

- Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe dürfen nicht aus Roh-
stoffen hergestellt werden, die auf Flächen mit hohem Kohlenstoff-
bestand gewonnen werden, 
 

- Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe dürfen nicht aus Roh-
stoffen hergestellt werden, die auf Flächen gewonnen werden, die 
im Januar 2008 Torfmoor waren, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass der Anbau und die Ernte des betreffenden Rohstoffs keine Ent-
wässerung von zuvor nicht entwässerten Flächen erfordern. 

 
 
Die Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und flüssige 
Biobrennstoffe kann nach Mitteilung 2010/C 160/02 der Kommission fol-
gendermaßen umgesetzt werden: 
 
1. durch nationale Systeme, 

 
2. durch Anwendung eines freiwilligen Systems, das von der Kommission 

zu diesem Zweck anerkannt wurde, 
oder 
 

3. durch Einhaltung der Bestimmungen einer bilateralen oder multilate-
ralen Übereinkunft der Europäischen Union mit Drittländern, die von 
der Kommission zu diesem Zweck getroffen wurde. 

 
Die Europäische Kommission hat zum Stichtag 31.12.2019 Durchführungsbe-
schlüsse zur Anerkennung von 14 freiwilligen Systemen für den Bereich der Er-
neuerbare-Energien-Richtlinie veröffentlicht. Diese freiwilligen Systeme sind 
seitdem neben den durch die BLE anerkannten Zertifizierungssystemen (DE-
Systeme) sowie nationalen Systemen anderer Mitgliedstaaten im Bereich Nach-
haltige Biomasseherstellung tätig und einige inzwischen nach fünf Jahren erneut 
anerkannt. 
 
Die Bundesregierung hat am 04.08.2010 den Nationalen Aktionsplan für 
Erneuerbare Energie beschlossen. Am 28.09.2010 veröffentlichte sie 

4 Die Emissionsbilanzierung von Biokraftstoffen und Biobrennstoffen erfolgt nach der Methodik gemäß
Artikel 19 Nr. 1 Buchstabe b oder c i. V. m. Anhang V der RL 2009/28/EG, welche dem § 8 Absatz 2 i. 
V. m. der Anlage 1 der Biokraft-NachV entspricht. Sie wird, nachdem die Vorkette ihre eigenen Emis-
sionen weitergegeben hat, von den zertifizierten Biokraftstoffherstellern berechnet und in den Nachhal-
tigkeitsnachweis eingegeben. Der fossile Vergleichswert für die Frage, ob ein Biokraftstoff nachhaltig 
ist, beträgt weiterhin 83,8 g CO2eq/MJ.
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darüberhinausgehend ihr Energiekonzept für eine umweltschonende, zu-
verlässige und bezahlbare Energieversorgung. Die in Artikel 27 Absatz 1 der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie geforderte Umsetzung der Richtlinie in 
den Mitgliedstaaten in nationales Recht bis zum 05.12.2010 erfolgte durch 
Veröffentlichung der Biomassestrom- Nachhaltigkeitsverordnung vom 
23.07.2009 (BioSt-NachV) und der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverord-
nung vom 30.09.2009 (Biokraft-NachV) im Bundesgesetzblatt. Diese Nach-
haltigkeitsverordnungen setzen die Erneuerbare-Energien-Richtlinie um 
und stellen einen Teil der Maßnahmen des Nationalen Aktionsplanes und 
des Energiekonzeptes der Bundesregierung dar. 
Mit der Richtlinie (EU) 2015/1513 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. September 2015 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität 
von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG 
zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen führte der 
europäische Gesetzgeber für den Beitrag von aus Nahrungsmittelpflanzen her-
gestellten Biokraftstoffen (konventionelle Biokraftstoffe) eine Obergrenze von 
7 % ein und veränderte in zeitlicher Hinsicht das Nachhaltigkeitskriterium der 
erhöhten Mindesteinsparung auf derzeit 50 % und 60 % für Neuanlagen (seit 
dem 01.01.2017)5. 

Am 1. Januar 2015 wurde in Deutschland die energetische Biokraftstoffquote 
durch die Treibhausgasminderungsquote abgelöst. Verpflichtete haben seit die-
sem Zeitpunkt sicherzustellen, dass die Treibhausgasemissionen der von ihnen 
in Verkehr gebrachten fossilen Otto- und fossilen Dieselkraftstoffe zuzüglich der 
Treibhausgasemissionen der von ihnen in Verkehr gebrachten Biokraftstoffe um 
einen festgelegten Prozentsatz gegenüber ihrem jeweilig individuell berechne-
ten Referenzwert6 gemindert werden. Die Minderung gegenüber dem Referenz-
wert beträgt seit dem Jahr 2017 4 % und ab dem Jahr 2020 6 %. 

Als eine flankierende Maßnahme zur Einführung der Treibhausgasminderungs-
quote erstellt die BLE regelmäßig Auswertungen für die Kommission und die 
freiwilligen Systeme, sowie die nationalen Systeme. Die Auswertung informiert 
das jeweilige System über Nachhaltigkeitsnachweise mit besonders geringen 
Emissionswerten, welche durch ihre Systemteilnehmer in Nabisy eingestellt 
wurden. Sofern der im Nachweis angegebene Emissionswert mindestens 10 % 
unterhalb des sog. typischen Wertes bzw. eines vergleichbaren Wertes liegt, er-
scheint er als „besonders geringer Emissionswert“ in dieser Auswertung. Die BLE 
liefert hier Daten, die nicht verwechselt werden dürfen mit den Daten für diesen 
Evaluationsbericht. Sie unterstützt damit die Zertifizierungssysteme dabei, ei-

5 Art. 17 Abs. 2 RL 2009/28/EG
6 Der Referenzwert, gegenüber dem die Treibhausgasminderung zu erfolgen hat, berechnet sich durch 
Multiplikation des Basiswertes (seit 2018 94,1 g CO2eq/MJ) mit der vom Verpflichteten in Verkehr 
gebrachten energetischen Menge fossilen Otto- und fossilen Dieselkraftstoffs zuzüglich der vom Ver-
pflichteten in Verkehr gebrachten energetischen Menge Biokraftstoffs. Die Treibhausgasemissionen 
von fossilen Otto- und fossilen Dieselkraftstoffen berechnen sich durch Multiplikation des Basiswer-
tes mit der vom Verpflichteten in Verkehr gebrachten energetischen Menge fossilen Otto- und fossilen 
Dieselkraftstoffs. Die Treibhausgasemissionen von Biokraftstoffen berechnen sich durch Multiplika-
tion der in den anerkannten Nachweisen nach § 14 der Biokraftstoff- Nachhaltigkeitsverordnung aus-
gewiesenen Treibhausgasemissionen in Kilogramm Kohlenstoffdioxid-Äquivalent pro Gigajoule mit 
der vom Verpflichteten in Verkehr gebrachten energetischen Menge Biokraftstoff. 
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gene Auswertungen vorzunehmen. Die Kommission erhält eine Zusammenfas-
sung über die Gesamtanzahl der relevanten Nachhaltigkeitsnachweise in den 
einzelnen von ihr anerkannten Systemen. 

 

1.2 Dieser Bericht 
 
Die BLE ist als zuständige Behörde verpflichtet, der Bundesregierung einen jähr-
lichen Erfahrungsbericht vorzulegen. 
 
Dieser Bericht informiert über den Einsatz nachhaltiger Biomasse in Deutsch-
land im Kalenderjahr 2019. Die Angaben zu den Biokraft- und Biobrennstoff-
mengen sind in drei Bereiche unterteilt. Diese sind: 
 

- Biokraftstoffe, die auf die Treibhausgasminderungsquote angerechnet 
wurden (Kapitel 6) 

- Biobrennstoffe, die zur Verstromung und Einspeisung nach dem EEG an-
gemeldet wurden (Kapitel 7) 

- Biokraftstoffe und Biobrennstoffe, die keiner energetischen Verwendung 
in Deutschland zugeführt wurden (Kapitel 8) 

 
Die Datengrundlage für den Evaluationsbericht bildet die staatliche Datenbank 
Nachhaltige Biomassesystem (Nabisy). Darin werden alle für den deutschen 
Markt relevanten Biokraft- und Biobrennstoffmengen erfasst. Und zwar zu-
nächst durch die zertifizierten Hersteller von Biokraftstoffen – diese geben alle 
erforderlichen Daten ein, damit ein Nachhaltigkeitsnachweis entstehen kann. 
Danach wird der Biokraftstoff in der Regel mehrfach gehandelt, wobei alle Wirt-
schaftsteilnehmer entlang der Handelskette ebenfalls zertifiziert sind und ein 
Konto in Nabisy benötigen um den Nachweis, der nun Nachhaltigkeitsteilnach-
weis heißt, zu empfangen bzw. weiterzugeben. Das funktioniert ähnlich wie On-
line-Banking. 
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1.3 Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse und Ereignisse des Jahres 2019 
 
 

• Für 123.619 TJ BBiiookkrraaffttssttooffffee [Vorjahr 120.066 TJ] wurde eine Anrech-
nung auf die deutsche Treibhausgasminderungsquote beantragt. Dies 
entspricht 3.632 Kilotonnen (kt) Biokraftstoff. Knapp 53 % (64.903 TJ) da-
von stammten aus Ausgangsstoffen aus der EU [Vorjahr: knapp 67  % 
(73.172 TJ)]. 
 

• Ausgangsstoffe aller Biokraftstoffarten waren hauptsächlich Abfälle und 
Reststoffe (29,4 %, [Vorjahr: 35,8 %]), Raps (25,1 %, [Vorjahr: 20,9 %]), 
Palmöl (17,5 % [Vorjahr: 15,7 %]), Mais (12,7 % [Vorjahr: 12,9 %]) und Wei-
zen (7 % [Vorjahr 7,2 %]). 
 

• Der größte Anteil am Biokraftstoff – knapp 73 % - entfiel mit 89.646 TJ 
auf BBiiooddiieesseell  ((FFAAMMEE)), [Vorjahr 72 %, 86.663 TJ]. 
 

• Die am häufigsten eingesetzten Ausgangsstoffe für die Biodieselherstel-
lung waren Abfälle und Reststoffe, 33.139 TJ (37 % [Vorjahr 47,5 %]), ge-
folgt von Raps mit 29.600 TJ (33 % [Vorjahr 29 %]). 
 

• Der zweitgrößte Anteil am Biokraftstoff – knapp 25 % - entfiel mit 30.808 
TJ auf BBiiooeetthhaannooll, [Vorjahr 26 %, 30.785 TJ]. 
 

• Die am häufigsten eingesetzten Ausgangsstoffe für die Bioethanolherstel-
lung waren Mais, 19.623 TJ (63,7 % [Vorjahr: 50,3 %]) und Weizen, 5.394 TJ 
(18 % [Vorjahr: 28 %]). 
 

• Der Palmöleinsatz in Biokraftstoffen ist in 2019 im Vergleich zum Vor-
jahr gestiegen (+29 %). 
 

• Die Gesamteinsparung der TTrreeiibbhhaauussggaasseemmiissssiioonneenn aller Biokraftstoffe 
(rein) betrug 82,6 % gegenüber fossilen Kraftstoffen. Das bedeutet, dass 
durch den Einsatz von Biokraftstoffen anstelle von fossilen Kraftstoffen 
rund 9,7 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent vermieden wurden. 
 

• 32.925 TJ flüssige BBiioobbrreennnnssttooffffee wurden verstromt. Für die Einspeisung 
des Stroms wurde eine Vergütung nach dem EEG beantragt. 84 % [Vorjahr: 
84,6 %] sind Dicklauge aus der Zellstoffindustrie, 13 % [Vorjahr: 11,3 %] be-
stehen aus Pflanzenöl. 
 

• Die Gesamteinsparung der TTrreeiibbhhaauussggaasseemmiissssiioonneenn aller Biobrennstoffe 
(rein) betrug 93 % gegenüber fossilen Brennstoffen. Das bedeutet, dass durch 
den Einsatz von Biobrennstoffen anstelle von fossilen Brennstoffen knapp 
2,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent vermieden wurden [Vorjahr knapp 2,6 
Mio.]. 
 

• 77.220 TJ der Biokraft- und Biobrennstoffe, deren Informationen zur 
Nachhaltigkeit in Nabisy registriert waren, wurden auf Konten anderer 
Staaten ausgebucht [Vorjahr ca. 73.735 TJ]. Die entsprechenden Nachhal-
tigkeitsnachweise zeigten im Vergleich zu den in Deutschland vorgeleg-
ten Dokumenten deutlich höhere Emissionen. 
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• Zum Stichtag 31.12.2019 waren insgesamt 14 freiwillige Systeme durch 
die Europäische Kommission anerkannt, die in Deutschland ebenfalls als 
anerkannt gelten. 
 

• Die von der BLE anerkannten Zertifizierungsstellen (am Stichtag 
31.12.2019 21) haben im Rahmen ihrer Anerkennung im Berichtsjahr 
weltweit 2.845 (Vorjahr 3.016) Zertifizierungen durchgeführt. Davon 2.763 
(Vorjahr 2.919) nach den Vorgaben der freiwilligen Systeme und 82 (Vor-
jahr 97) nach den Vorgaben der beiden DE-Systeme. Diese Zertifizierun-
gen unterliegen der Überwachung durch die BLE. 
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1.4 Methodik 
 
Dieser Evaluations- und Erfahrungsbericht beschreibt die bestehenden Prozesse 
und Maßnahmen und analysiert die der BLE vorliegenden Daten. Hierbei wer-
den auch die für die Umsetzung in Deutschland relevanten Sachverhalte, wie 
z.B. die Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG in anderen Mitgliedstaaten und 
die Anerkennung von freiwilligen Systemen durch die Europäische Kommission 
mit einbezogen.  
 
Die Ergebnisse der Analyse werden aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt, 
verglichen und erläutert. 
 
Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf die der BLE im Rahmen ihrer 
Funktion als zuständige Behörde nach § 66 Biokraft-NachV bzw. § 74 BioSt-
NachV übermittelten Daten durch die Wirtschaftsteilnehmer. 
 
Es lassen sich keine Rückschlüsse aus den folgenden Darstellungen auf die tat-
sächliche Teilnehmerzahl einzelner freiwilliger Systeme bzw. nationaler Sys-
teme anderer Mitgliedstaaten ziehen. 
 
Daten zur Nachhaltigkeit gelieferter Biokraft- und Biobrennstoffe sind von den 
Wirtschaftsteilnehmern obligatorisch in die staatliche Datenbank Nachhaltige 
Biomasse-System (Nabisy) einzustellen, sofern sie für den deutschen Markt rele-
vant werden können. Vorsorglich eingestellte Mengen, die letztendlich nicht in 
Deutschland einer energetischen Verwendung zugeführt werden, sind in Nabisy 
enthalten, ohne Deutschland zugerechnet zu werden. Für die korrekte Verbu-
chung trägt der Wirtschaftsteilnehmer Sorge. Damit werden die eingestellten 
Daten organisiert erhoben und systematisch dokumentiert. 
 
Die hier vorliegenden Informationen sollen die Basis für Optimierungsprozesse 
bei Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft liefern. 
 
Soweit dies anhand der vorliegenden Daten möglich ist, soll die Analyse darüber 
hinaus die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen. 
 
Werden Informationen über die Anzahl von Nabisy-Nutzern oder Zertifizierun-
gen genannt, ist zu beachten, dass Wirtschaftsbeteiligte im Falle der parallelen 
Nutzung unterschiedlicher Zertifizierungssysteme und im Falle, dass Wirt-
schaftsbeteiligte sowohl als Produzent auch als Lieferant tätig sind, mehrfach ge-
zählt wurden. Ein Rückschluss auf die Anzahl der an den Maßnahmen teilneh-
menden Unternehmen ist daher nicht möglich. 
 
 
Als zu erreichende Ziele im Hinblick auf die Messung der Wirkung werden 

 
− die Erhöhung des Anteils „Erneuerbarer Energien“ bei der Energieversor-

gung in Deutschland im Kraftstoffbereich und in der Stromherstellung 
aus flüssiger Biomasse, 

− die Senkung der Treibhausgasemissionen durch den Einsatz nachhaltiger   
Biomasse und 

− die Entwicklung effizienterer Verfahren und Ausgangsstoffe für die Ener-
gieherstellung aus Biomasse 

 
betrachtet und im Rahmen der BioSt-NachV sowie Biokraft-NachV die Verände-
rungen analysiert, die im jeweiligen Kalenderjahr erfolgten. 
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Konkret werden u. a. die Bereiche  
 
− Effektivität der Nachhaltigkeitsverordnungen in Bezug auf die von der Bun-

desregierung angestrebten Ziele 
und 

− Optimierung der Umsetzung der Vorgaben der Erneuerbare-Energien-Richt-
linie 

 
analysiert. 
 
Für die Ermittlung, Messung und Bewertung der Daten wurden geeignete Metho-
den gewählt. 
 
Es werden diejenigen Nachhaltigkeitsnachweise betrachtet, für die für das jeweilige 
Quotenjahr eine Anrechnung auf die Biokraftstoffquotenverpflichtung beantragt 
wurde sowie Nachweise, die zur Vergütung nach dem EEG angemeldet wurden. 
Hierbei handelt es sich ganz überwiegend um Nachhaltigkeits-Teilnachweise, die 
aus mehrfachen Zusammenfassungen bzw. Teilungen über die Handelskette bis 
zum Letztverwender entstanden sind. Diese Nachweise wurden anhand der von 
den Hauptzollämtern bzw. Netzbetreibern gesetzten Verwendungsvermerke iden-
tifiziert. 
 
Die Daten werden hinsichtlich der Kraftstoffart, der Quantität, des Energiegehalts, 
der Herkunft, der zur Herstellung verwendeten Rohstoffe und schließlich der ent-
standenen Emissionen betrachtet und ausgewertet. Wo grafische Darstellungen 
nicht angemessen erscheinen, wird die tabellarische Form gewählt. 
 
Im Mittelpunkt steht vorrangig der Sachstand zum 31.12.2019 und die Entwicklung 
der Umsetzung der Maßnahme im Zeitverlauf (jährlich) bezogen auf die Ausgangs-
werte in Form eines statistischen Vergleichs. 
 
In diesem Zusammenhang werden auch die Kontrollmaßnahmen der BLE bzw. 
Verwaltungsabläufe analysiert, bewertet und optimiert. 
 
Summendifferenzen in diesem Bericht sind durch Rundungen bedingt. 
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2. Zuständigkeiten der BLE 
 

Die BLE ist in Deutschland die zuständige Behörde für die Umsetzung der Nachhal-
tigkeitskriterien der Erneuerbare-Energien-Richtlinie im gesetzlich geregelten Be-
reich der Nachhaltigkeitsverordnungen. 
 
Im Bereich der Nachhaltigen Bioenergie ist die BLE unter anderem zuständig für 

 

• im BBiiookkrraaffttssttooffffbbeerreeiicchh - das BBeerreeiittsstteelllleenn  vvoonn  DDaatteenn für die Biokraftstoff-
quotenstelle und die Hauptzollämter, die für die Anrechnung von Biokraft-
stoffen auf die Treibhausgasminderungsquote erforderlich sind, 

• im BBiioossttrroommbbeerreeiicchh - das BBeerreeiittsstteelllleenn  vvoonn  DDaatteenn für die Netzbetreiber, 
die für die EEG-Vergütung und den Bonus für Nachwachsende Rohstoffe 
(NawaRo-Bonus) der Anlagenbetreiber notwendig sind, 

• im EEmmiissssiioonnsshhaannddeellssbbeerreeiicchh - das BBeerreeiittsstteelllleenn  vvoonn  DDaatteenn für die Emissi-
onshandelsstelle, 

• die VVeerrwwaallttuunngg  vvoonn  DDaatteenn zur Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen bzw. flüs-
siger Biomasse in der webbasierten ssttaaaattlliicchheenn  DDaatteennbbaannkk  NNaacchhhhaallttiiggee  BBii--
oommaassssee--SSyysstteemm  ((NNaabbiissyy)) und die Ausstellung von Nachhaltigkeits-Teilnach-
weisen auf Antrag der Wirtschaftsbeteiligten, 

• die regelmäßige EEvvaalluuiieerruunngg  ddeerr  NNaacchhhhaallttiiggkkeeiittssvveerroorrddnnuunnggeenn und die 
jährliche EErrsstteelllluunngg  eeiinneess  EErrffaahhrruunnggssbbeerriicchhttss für die Bundesregierung, 

• die regelmäßige Erstellung von BBeerriicchhtteenn  üübbeerr  bbeessoonnddeerrss  nniieeddrriiggee  EEmmiissssii--
oonneenn der Nachhaltigkeitsnachweise für freiwillige Systeme, nationale Sys-
teme und zur Übermittlung an die EU-Kommission, 

• die AAnneerrkkeennnnuunngg uunndd  ÜÜbbeerrwwaacchhuunngg  vvoonn  ZZeerrttiiffiizziieerruunnggssssyysstteemmeenn  uunndd 
ZZeerrttiiffiizziieerruunnggsssstteelllleenn nach den Nachhaltigkeitsverordnungen. 
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Darüber hinaus hat die BLE im Rahmen ihrer Zuständigkeit gemäß § 74 BioSt-
NachV bzw. § 66 Biokraft-NachV folgende regelmäßige Maßnahmen zur Umset-
zung der Nachhaltigkeitsverordnungen durchzuführen: 

• Durchführung von Geschäftsstellenprüfungen bei den Zertifizierungsstellen 
grundsätzlich einmal jährlich (Office-Audits) und risiko- und zufallsorien-
tierte Begutachtungen der Prüftätigkeit der Zertifizierungsstellen (Witness-
Audits), 

• Pflege und Erweiterung der BLE-Internetseite mit Informationen und Un-
terlagen in Deutsch und Englisch,  

• Pflege und Weiterentwicklung einer durchgängigen Systematik zur Aner-
kennung von Zertifizierungssystemen und –stellen sowie zur Überwachung 
der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen, 

• Pflege und Weiterentwicklung der staatlichen Datenbank Nabisy zur Doku-
mentation der Art und Herkunft der Biokraftstoffe und der Nachhaltigkeits-
nachweise, Dokumentation und Plausibilisierung der Angaben zur Nachhal-
tigkeit von Biokraftstofflieferungen, Datenaustausch mit Datenbanken an-
derer Mitgliedstaaten, 

• Pflege und Erweiterung des Informationsregisters gemäß § 66 BioSt-NachV 
bzw. § 60 Biokraft-NachV, 

• Ausrichtung der Sitzungen des Fachbeirats Nachhaltige Bioenergie, 

• Veranstaltungen mit Zertifizierungssystemen, Zertifizierungsstellen und der 
Wirtschaft zum Erfahrungs- und Informationsaustausch, 

• Vorträge bei Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren, wie z.B. Ver-
bänden, Zertifizierungssystemen, Zertifizierungsstellen, Ländervertretern 
und zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten, 

• Präsenz auf verschiedenen Fachveranstaltungen und Messen, 

• Zusammenarbeit und Abstimmung der Umsetzung mit den durchführen-
den Behörden anderer Mitgliedstaaten in den Gremien REFUREC (Rene-
wable Fuels Regulators Club) sowie als Beobachter in relevanten Arbeits-
gruppen von CA-RES (Concerted Action-Renewable Energy Sources Direc-
tive),  

• Schulungen der als Begutachterinnen und Begutachter im Bereich Nach-
haltige Biomasseherstellung tätigen Beschäftigten des Prüfdienstes der 
BLE, 

• Schulungen von Nutzern der Web-Anwendung Nabisy. 

 



Kapitel 3 | 17

Seite 17 von 101

3. Zertifizierungssysteme, freiwillige Systeme und nationale Systeme 
anderer Mitgliedstaaten 
 
Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie und ihre nationale Umsetzung durch die 
Nachhaltigkeitsverordnungen fordern die Einhaltung der Vorgaben zur Nachhal-
tigkeit von Biomasse und den daraus hergestellten Biokraft- und Biobrennstoffen 
von allen Wirtschaftsbeteiligten über die gesamte Wertschöpfungskette. Dies zu 
gewährleisten und zu kontrollieren ist Aufgabe der DE-Systeme, genauso wie von 
der Europäischen Kommission anerkannten freiwilligen Systeme oder nationaler 
Systeme anderer Mitgliedstaaten. 
 
Zertifizierungssysteme haben die Erfüllung der Anforderungen der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie und des zur Umsetzung erlassenen nationalen Rechts für die 
Herstellung und Lieferung der Biomasse organisatorisch sicherzustellen. Ihre Sys-
temdokumente enthalten Vorgaben zur näheren Bestimmung der Anforderun-
gen, zum Nachweis ihrer Erfüllung sowie zur Kontrolle dieses Nachweises. 
 

3.1 Von der BLE anerkannte Zertifizierungssysteme nach § 33 Nummer 1 und 2 
BioSt-NachV bzw. Biokraft-NachV 
 
Bis zum 31.12.2019 wurde bei der BLE folgende Anzahl von Anträgen zur Anerken-
nung von Zertifizierungssystemen eingereicht: 
 
Tabelle 1: Anträge von DE-Zertifizierungssystemen 
 

AAnnttrrääggee  bbiiss  zzuumm  3311..1122..22001199  iinnssggeessaammtt  44  
davon abgelehnt 1 
ddaavvoonn  aanneerrkkaannnntt  33  
davon Anerkennung aufgehoben 1 
ddeerrzzeeiitt  dduurrcchh  ddiiee  BBLLEE  aanneerrkkaannnntt77  22  

 
Für folgende Staaten hat die BLE den DE-Systemen im Rahmen ihrer Antragstel-
lung eine Anerkennung erteilt8: 
 
• alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie  
• Ägypten, Argentinien, Äthiopien, Australien, Bolivien, Bosnien und Herzego-

wina, Brasilien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Elfenbeinküste, Georgien, Ghana, Guatemala, Hongkong, Indien, Indonesien, 
Israel, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Laos, 
Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Moldawien, Mosambik, Nicaragua, 
Norwegen, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Russland, 
Schweiz, Serbien, Singapur, Sudan, Südafrika, Republik Korea, Tansania, Thai-
land, Togo, Türkei, Uganda, Ukraine, Uruguay, USA, Usbekistan, Venezuela, 
Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam und Weißrussland. 

7 ISCC System GmbH, Köln und REDcert GmbH, Bonn
8 Das bedeutet nicht, dass alle diese Staaten der BLE die Vor-Ort-Überwachung durch ein Witness-
Audit gestatten
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3.2 Freiwillige Systeme nach § 32 Nummer 3 BioSt-NachV bzw. Biokraft-NachV 
 
Nach Artikel 18 Absatz 4 Unterabsatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2009/28/EG kann die 
Europäische Kommission beschließen, dass freiwillige nationale oder internatio-
nale Systeme, in denen Standards für die Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
vorgegeben werden, genaue Daten für die Zwecke des Artikels 17 Absatz 2 enthal-
ten. Diese Daten dürfen als Nachweis dafür herangezogen werden, dass Lieferun-
gen von Biokraftstoff mit den in Artikel 17 Absätze 3 bis 5 der Richtlinie aufgeführ-
ten Nachhaltigkeitskriterien übereinstimmen. Die Anerkennung dieser freiwilligen 
Systeme gilt für längstens fünf Jahre. 
 
Diese freiwilligen Systeme gelten nach § 41 BioSt-NachV bzw. Biokraft-NachV in 
Deutschland als anerkannt, solange und soweit sie von der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften anerkannt sind. Zum Stichtag 31.12.2019 waren durch 
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften folgende 14 freiwilligen Sys-
teme anerkannt bzw. wiederanerkannt: 
 
Tabelle 2: Freiwillige Systeme (EU-Systeme) – Stand 31.12.2019 
 

FFrreeiiwwiilllliiggee  SSyysstteemmee  UUnntteerrnneehhmmeennss--
ssiittzz  

aanneerrkkaannnntt  
aamm  

wwiieeddeerr--aann--
eerrkkaannnntt  aamm  

2BS Association Frankreich 10.08.2011 28.08.2016 
Bonsucro Großbritannien 10.08.2011 23.03.2017 
ISCC System GmbH Deutschland 10.08.2011 11.08.2016 
Round Table on Responsible 
Soy Association (RTRS) 

Argentinien 10.08.2011 11.12.2017 

Roundtable on Sustainable 
Biomaterials (RSB) 

Schweiz 10.08.2011 11.08.2016 

REDcert GmbH Deutschland 15.08.2012 12.08.2017 
KZR INiG Polen 24.06.2014  
Red Tractor Farm Assurance 
Combinable Crops & Sugar 
Beet Scheme 

Großbritannien 06.08.2012 15.12.2017 

Scottish Quality Farm As-
sured Combinable Crops Li-
mited 

Großbritannien 13.08.2012 30.06.2015 

Trade Assurance Scheme for 
Combinable Crops 

 08.10.2014  

Universal Feed Assurance 
Scheme 

 08.10.2014  

Better Biomass  17.12.2018  
U.S. Soybean Sustainability 
Assurance Protocol EU (SSAP 
EU) 

 18.02.2019  

Roundtable on Sustainable 
Palm Oil RED 

 29.07.2019  
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Die aktuell anerkannten freiwilligen Zertifizierungssysteme sind auf der Home-
page der Europäischen Kommission unter folgendem Link veröffentlicht: 
 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-
schemes 
 
 

3.3 Nationale Systeme anderer Mitgliedstaaten 
 
Nationale Systeme anderer Mitgliedstaaten stellen ebenfalls die Erfüllung der 
Anforderungen nach den Nachhaltigkeitskriterien der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie für die Herstellung und Lieferung der Biomasse organisatorisch sicher. 
Sie regeln die Vorgaben der Anforderungen zum Nachweis ihrer Erfüllung sowie 
zur Kontrolle dieses Nachweises. 
 
Im Jahr 2019 lagen Daten der nationalen Systeme von Slowakei und Österreich 
in Nabisy vor. Im österreichischen Staatsgebiet ansässige Unternehmen sind ver-
pflichtet, die Daten zur Nachhaltigkeit in der österreichischen Datenbank elNa 
zu registrieren. 

3.4 Wirtschaftsteilnehmer 
 
Im Bereich Nachhaltige Bioenergie arbeiten alle Wirtschaftsteilnehmer der ge-
samten Wertschöpfungskette nach den Vorgaben eines Zertifizierungssystems, 
eines freiwilligen Systems oder eines nationalen Systems anderer Mitgliedstaa-
ten, mit Ausnahme der Verwender (Anlagenbetreiber und Nachweispflichtige). 
Diese müssen andere nationale Vorschriften einhalten, um die Vergütung aus 
dem EEG bzw. eine Anrechnung auf die Biokraftstoffquote zu erhalten. 
 
Im Einzelnen sind dabei folgende Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen:  
 
AAnnbbaauubbeettrriieebb  

Anbaubetriebe sind landwirtschaftliche Betriebe und Betriebsstätten, die Bio-
masse anbauen und ernten. 
 
EErrsstteerrffaasssseerr  

Ersterfasser sind Betriebe und Betriebsstätten (Betriebe), die die für die Herstel-
lung der Biokraftstoffe erforderliche Biomasse erstmals von den Betrieben, die 
diese anbauen und ernten zum Zwecke des Weiterhandelns aufnehmen (z.B. 
Landhandel). 
 
EEnnttsstteehhuunnggssbbeettrriieebb  

Betriebe oder Privathaushalte, bei denen Abfälle und Reststoffe anfallen. 
  

SSaammmmlleerr 

Sammler sind Betriebe und Betriebsstätten (Betriebe), die die für die Herstellung 
der Biokraftstoffe erforderliche Biomasse in Form von biogenen Abfällen und 



Evaluations- und Erfahrungsbericht 2019

20 | Kapitel 3

Seite 20 von 101

Reststoffen erstmals von den Betrieben oder Privathaushalten, bei denen Abfälle 
und Reststoffe anfallen, zum Zwecke des Weiterhandelns aufnehmen. 
 
KKoonnvveerrssiioonnssbbeettrriieebb  

Hier ist zwischen zwei verschiedenen Gruppen zu unterscheiden:  
a) Betriebe und Betriebsstätten, die Biomasse aus nachhaltigem Anbau oder 

aus biogenen Abfällen oder Reststoffen aufbereiten und die gewonnenen 
Halbfertigerzeugnisse einer weiteren Verarbeitungsstufe zum Zwecke der 
Biokraft- oder Biobrennstoffherstellung zuführen (z.B. Ölmühlen, Biogas-
anlagen, Fettaufbereitungsanlagen oder sonstige Anlagen, deren Prozess-
schritt nicht ausreicht, um die für die Endverwendung erforderliche Qua-
litätsstufe zu erreichen). 

b) Betriebe und Betriebsstätten, die flüssige oder gasförmige Biomasse auf 
die für die Endverwendung erforderliche Qualitätsstufe bringen. (z.B. Öl-
mühlen, Veresterungs-, Ethanol-, Hydrier- oder Biogasaufbereitungsanla-
gen). 

 
Die zertifizierungsbedürftigen Betriebe entlang der Herstellungs- und Liefer-
kette im Rahmen der Zertifizierungssysteme werden als SScchhnniittttsstteelllleenn bezeich-
net. Hierbei gelten Ersterfasser und Sammler als erste Schnittstelle, Konversions-
betriebe, welche die Biomasse auf die Qualitätsstufe ihrer Verwendung bringen 
als lleettzzttee  SScchhnniittttsstteellllee. 
 
LLiieeffeerraanntt  bbzzww..  HHäännddlleerr  iinn  ddeerr  WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  

Lieferanten sind Wirtschaftsteilnehmer zwischen dem Ersterfasser und dem 
Konversionsbetrieb bzw. zwischen der letzten Schnittstelle und dem Inverkehr-
bringer von Biokraftstoffen bzw. dem Anlagenbetreiber, welcher aus Biobrenn-
stoffen generierten Strom einspeist. Sofern Lieferanten nach der letzten Schnitt-
stelle nicht der zollamtlichen Überwachung unterliegen, müssen sie Teilnehmer 
eines DE-Zertifizierungssystems oder eines EU-anerkannten freiwilligen Sys-
tems sein. 
 
AAnnllaaggeennbbeettrreeiibbeerr  

Anlagenbetreiber sind Wirtschaftsteilnehmer, welche unabhängig vom Eigen-
tum Anlagen für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien nutzen 
und den Strom einspeisen. Hierfür erhalten die Anlagenbetreiber gegen Vorlage 
entsprechender Nachhaltigkeitsnachweise von ihrem Netzbetreiber eine EEG-
Vergütung. 
 
NNaacchhwweeiissppfflliicchhttiiggeerr  

Nachweispflichtige sind Wirtschaftsteilnehmer, die nach dem Bundes-Immissi-
ons-schutzgesetz (§ 37a) verpflichtet sind, im Laufe eines Kalenderjahres eine be-
stimmte Mindesteinsparung an Treibhausgasemissionen ihres insgesamt ver-
steuerten Kraftstoffs zu erzielen. Hierzu können sie nachhaltige Biokraftstoffe in 
den Verkehr bringen. 
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3.4.1 Systemteilnehmer, die der BLE gemeldet wurden 
 
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsverordnungen gelten neben den von der BLE aner-
kannten Zertifizierungssystemen auch freiwillige nationale oder internationale 
Systeme, welche Anforderungen an die Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
stellen, von Deutschland formlos als anerkannt, solange und soweit sie von der Eu-
ropäischen Kommission anerkannt sind. Ebenso verhält es sich bei nationalen Sys-
temen anderer Mitgliedstaaten. 
 
Die Registrierung von Teilnehmern BLE-anerkannter Zertifizierungssysteme 
(DE-Systeme) ist obligatorisch. Bei den freiwilligen Systemen und nationalen 
Systemen sind nur die Teilnehmer berücksichtigt, die der BLE gemeldet wurden, 
weil die von ihnen hergestellten oder gehandelten Biokraft- oder Biobrennstoffe 
für den deutschen Markt relevant sind bzw. werden können und sie einen 
Nabisy-Zugang benötigen. Die Mehrzahl der Teilnehmer gehört inzwischen ei-
nem EU-anerkannten freiwilligen System an. 
 
Zum Stichtag 31.12.2019 waren bei der BLE 55..004455  TTeeiillnneehhmmeerr (Vorjahr: 4.884) 
entlang der Wertschöpfungskette registriert, die Biokraftstoffe bzw. Biobrenn-
stoffe produziert bzw. gehandelt haben. 
 
Die Gesamtzahlen ergeben sich aus allen der BLE gemeldeten Teilnehmern. Füllt 
ein Unternehmen gleichzeitig verschiedene Rollen aus, z.B. Hersteller von Biok-
raftstoff und Lieferant nach der letzten Schnittstelle und/oder es ist Teilnehmer 
an mehreren Zertifizierungssystemen, kann es zu Mehrfachzählungen kommen. 
 

 
Abbildung 2: Systemteilnehmer, die der BLE gemeldet wurden 
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3.4.2 Lieferanten unter deutscher zollamtlicher Überwachung 
 
Sofern Lieferanten nach der letzten Schnittstelle unter zollamtlicher Überwachung 
i. S. d. § 17 Absatz 3 Nummer 2 Biokraft-NachV stehen, müssen sie nicht zwingend 
Teilnehmer eines DE-Systems oder eines von der Europäischen Kommission aner-
kannten freiwilligen Systems sein. Voraussetzung für diese Ausnahme ist, dass das 
Massenbilanzsystem von Lieferanten regelmäßigen Prüfungen durch die Haupt-
zollämter aus Gründen der steuerlichen Überwachung nach dem Energiesteuerge-
setz oder der Überwachung der Biokraftstoffquotenverpflichtung nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz unterliegt und die Lieferanten den Erhalt und die Wei-
tergabe der Biokraftstoffe mit Ort und Datum einschließlich der Angaben des 
Nachhaltigkeitsnachweises in der elektronischen Datenbank Nabisy dokumentie-
ren. 
 
Im Antragsverfahren auf Zugang zu Nabisy lässt sich die BLE durch das für den Sitz 
des Lieferanten zuständige Hauptzollamt bestätigen, dass der Antragsteller tatsäch-
lich unter zollamtlicher Überwachung steht. Sobald diese Bescheinigung vorliegt, 
wird dem Wirtschaftsbeteiligten der Zugang gewährt. 
 
Zum Stichtag 31.12.2019 waren 173 unter zollamtlicher Überwachung stehende 
Lieferanten (Vorjahr: 177) in Nabisy registriert. 

3.4.3 Teilnehmer an nationalen Systemen anderer Mitgliedstaaten 
 
Einige der in Nabisy hinterlegten Teilnehmer gehören nationalen Systemen an-
derer Mitgliedstaaten an. Zum Stichtag 31.12.2019 waren der BLE insgesamt 124 
Teilnehmer (Vorjahr: 139) der nationalen Systeme aus ÖÖsstteerrrreeiicchh und der SSlloo--
wwaakkeeii gemeldet. Die relativ geringe Anzahl an Meldungen bedeutet nicht, dass 
Biokraftstoffe bzw. flüssige Biobrennstoffe oder deren Ausgangsstoffe aus den 
Mitgliedstaaten nur geringe Relevanz im deutschen Markt haben (vgl. Kapitel 
6.1, Abbildung 12). Vielmehr dürfte dies unter anderem an der späteren Umset-
zung der Richtlinie 2009/28/EG in einzelnen Mitgliedstaaten liegen. Aus diesem 
Grund hatten sich bereits interessierte Wirtschaftsteilnehmer aus den anderen 
Mitgliedstaaten meist den DE-Systemen oder den von der Europäischen Kom-
mission anerkannten freiwilligen Systemen angeschlossen. 
 
 



Evaluations- und Erfahrungsbericht 2019

24 | Kapitel 4

Seite 24 von 101

4. Zertifizierungsstellen 
 
Zertifizierungsstellen sind unabhängige natürliche oder juristische Personen, die 
Zertifikate für Wirtschaftsteilnehmer entlang der Wertschöpfungskette ausstellen 
und die Erfüllung der Anforderungen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und des 
zu seiner Umsetzung erlassenen nationalen Rechts, sowie sonstige Anforderungen 
des genutzten Systems bei allen Betrieben der Wertschöpfungskette kontrollieren. 
Zertifikate bescheinigen, dass die spezifischen Anforderungen der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie zur Herstellung nachhaltiger Biokraftstoffe bzw. flüssiger Bio-
brennstoffe erfüllt sind. In Deutschland ist die BLE für die Anerkennung und Über-
wachung von Zertifizierungsstellen im Rahmen der nachhaltigen Biomasseherstel-
lung zuständig. Dies gilt unabhängig davon, ob die Zertifizierungsstellen im Rah-
men von DE-Systemen oder freiwilligen Systemen tätig werden, da sich die Über-
wachungsaufgabe der BLE auf alle Zertifizierungsstellen bezieht, welche ihren Sitz 
in Deutschland haben. 
 
Nach § 42 Nummer 1 und 2 sowie § 43 i. V. m. § 56 BioSt-NachV bzw. Biokraft-
NachV wurde bei der BLE bis zum 31.12.2019 folgende Anzahl an Anträgen zur 
Anerkennung von Zertifizierungsstellen eingereicht:  
 
Tabelle 3: Anträge auf Anerkennung als Zertifizierungsstelle 

 
AAnnttrrääggee  ggeessaammtt  ((SSttiicchhttaagg  3311..1122..22001199))  5511  
davon abgelehnt 6 
ddaavvoonn  ddaauueerrhhaafftt  aanneerrkkaannnntt  4455  
davon Anerkennung aufgehoben oder wegen Nichttätigkeit 
der Zertifizierungsstellen erloschen 24 
AAnnzzaahhll  ddeerr  zzuumm  3311..1122..22001199  ddaauueerrhhaafftt  aanneerrkkaannnntteenn  ZZeerrttii--
ffiizziieerruunnggsssstteelllleenn  

2211  

 
 
Zertifizierungsstellen erhalten im Rahmen des Anerkennungsverfahrens zunächst 
eine vorläufige Anerkennung, welche die Aufnahme ihrer Zertifizierungstätigkei-
ten ermöglicht. Diese vorläufige Anerkennung kann erst nach erfolgter Begutach-
tung der Geschäftsstelle der Zertifizierungsstelle durch den Prüfdienst der BLE 
(Office-Audit) durch eine dauerhafte Anerkennung ersetzt werden. 
 
Die aktuelle Liste anerkannter Zertifizierungsstellen kann jederzeit auf  
http://www.ble.de/Biomasse eingesehen werden. 
 
Begutachter der BLE führen weltweit Begleitungen der Zertifizierungsaudits der 
Zertifizierungsstellen (sog. Witness-Audits) durch, soweit die Staaten der BLE zu-
gestanden haben, Begleitbegutachtungen auf ihrem Hoheitsgebiet durchzufüh-
ren. Die Begutachtungen betreffen gleichermaßen Auditierungen unter den Vor-
gaben der DE-Systeme und der freiwilligen Systeme. Im Jahr 2019 hat die BLE 
106 (Vorjahr: 123) der durch die Zertifizierungsstellen durchgeführten Zertifizie-
rungsaudits begleitet. 57 dieser Audits wurden in Deutschland durchgeführt, die 
übrigen 49 Audits fanden weltweit in Staaten innerhalb und außerhalb der Euro-
päischen Union statt.  
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Tabelle 4: Dauerhaft anerkannte Zertifizierungsstellen 
 
 

AAnneerrkkaannnnttee  ZZeerrttiiffiizziieerruunnggsssstteelllleenn    ddaauueerrhhaafftt    
aanneerrkkaannnntt  

aamm  
SGS Germany GmbH, Deutschland 23.08.2010 
DQS CFS GmbH, Deutschland 23.08.2010 
TÜV SÜD GmbH, Deutschland 23.08.2010 
GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Deutschland 23.08.2010 
Global-Creative-Energy GmbH, Deutschland 30.08.2010 
Control Union Certifications Germany GmbH 30.08.2010 
Agrizert Zertifizierungs GmbH, Deutschland 29.09.2010 
IFTA AG, Deutschland 01.12.2010 
DEKRA Certification GmbH, Deutschland 01.12.2010 
LACON GmbH, Deutschland 15.12.2010 
ÖHMI Euro Cert GmbH, Deutschland 20.12.2010 
QAL Umweltgutachter GmbH, Deutschland 20.12.2010 
Agro Vet GmbH, Österreich 21.12.2010 
ASG cert GmbH, Deutschland 14.03.2011 
TÜV Nord Cert GmbH, Deutschland 23.09.2011 
proTerra GmbH, Deutschland 27.09.2011 
ELUcert GmbH, Deutschland 17.04.2013 
SC@PE international ltd. 05.06.2014 
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitäts- 
bewertung mbH 

04.02.2015 

SicZert Zertifizierungen GmbH 26.03.2015 
Alko-Cert GmbH 03.02.2017 
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4.1 Weltweite Zertifizierungen unter den Vorgaben von DE-Systemen 
 
Die Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG in nationales Recht sieht in Deutschland 
eine Zertifizierungspflicht für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer entlang der Wert-
schöpfungskette zur Herstellung von Biokraftstoffen bzw. Biobrennstoffen, soge-
nannte SScchhnniittttsstteelllleenn vor. Zu diesen gehören die Ersterfasser/Sammler sowie alle 
Konversionsbetriebe. Darüber hinaus finden Konformitätsfeststellungen entlang 
der Herstellungs- und Lieferkette statt. 
 
Die nach den Vorgaben der von der BLE anerkannten Zertifizierungssysteme 
(REDcert-DE und ISCC-DE) tätigen Zertifizierungsstellen führten überwiegend 
Zertifizierungen in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union durch. 
 
Im Berichtsjahr wurden 82 Zertifikate nach Vorgaben der DE-Systeme ausge-
stellt (Vorjahr 97).  
 
Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den hier zertifizierten Systemteilneh-
mern größtenteils um Unternehmen handelt, die ausschließlich auf dem deut-
schen Markt tätig sind und somit nicht zwingend eine Zertifizierung unter Vor-
gaben eines freiwilligen Systems benötigen. Allerdings wurden auch einige Be-
triebe in Übersee mit einem nach DE-Systemvorgaben erstellten Zertifikat aus-
gestattet. 
 
 
 

4.2 Zertifizierungen unter den Vorgaben der freiwilligen Systeme 
 
Die BLE ist zuständig für die Anerkennung und Überwachung von Zertifizie-
rungsstellen, welche ihren Sitz oder ihre Niederlassung in Deutschland haben 
und dort über die Zertifizierung entscheiden. 
 
Dies ist unabhängig von der Art des genutzten Systems (DE oder freiwillig) zur 
Einhaltung dessen Vorgaben sich das zu zertifizierende Unternehmen verpflich-
tet hat. Die Zertifizierungsstellen übermitteln sämtliche Zertifikate an die BLE. 
Im Berichtsjahr wurden der BLE 22..776633 (Vorjahr: 2.919) Erst- und Rezertifizierun-
gen für Betriebe gemeldet, die nach freiwilligen Systemvorgaben zertifiziert wur-
den. 
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5. Staatliche Datenbank Nabisy und Nachhaltigkeitsnachweise

5.1 Nachhaltige Biomasse-System (Nabisy)

Nach Beschluss 2011/13/EU der Kommission vom 12. Januar 2011 müssen die 
Wirtschaftsbeteiligten den Mitgliedstaaten bestimmte Informationen zur Nachhal-
tigkeit jedweder Lieferung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen über-
mitteln, sofern diese für den betreffenden Markt relevant werden können.

Dies geschieht in Deutschland elektronisch. Für jede Sendung von Biokraftstoffen 
oder flüssigen Biobrennstoffen sind diese Informationen von den Wirtschaftsbetei-
ligten in der webbasierten staatlichen Datenbank NNaabbiissyy zu hinterlegen. Nachhal-
tigkeitsnachweise bzw. Nachhaltigkeits-Teilnachweise enthalten die in Nabisy hin-
terlegten Daten zur Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien und sind in der Liefer-
kette weiterzureichen.

Im Berichtsjahr wurden auf 2.075 (Vorjahr: 2.317) Konten Bewegungen registriert. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Konten von Betrieben ab der letzten 
Schnittstelle, da hier das System Nabisy ansetzt.

Durch das Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerba-
ren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien 
vom 13.10.2016 (BGBl. I, S. 2258) galt die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverord-
nung ab dem 01.01.2017 für sämtliche durch das EEG geförderte flüssige Biomasse. 
Anlagenbetreiber, die notwendigerweise für den Betrieb ihrer Anlage AAnnffaahhrr--,, 
ZZüünndd-- ooddeerr SSttüüttzzffeeuueerruunngg benötigen und hierfür flüssige Biomasse verwenden, 
brauchen seit dem 01.01.2017 einen Nachhaltigkeitsnachweis. Die BLE richtete seit 
Oktober 2016 auf Antrag für über tausend betroffene Biogasanlagen Konten und 
Zugänge ein.

Abbildung 3: Genutzte Nabisy-Konten
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Wirtschaftsbeteiligte, für die ein Konto in Nabisy geführt wird, können je nach 
Funktion Nachhaltigkeitsnachweise erstellen (letzte Schnittstellen), Nachhaltig-
keitsnachweise und Nachhaltigkeits-Teilnachweise umschreiben oder teilen (Liefe-
ranten/Anlagenbetreiber) und Verwendungsvermerke setzen (Netzbetreiber). Wirt-
schaftsbeteiligte haben die Möglichkeit, eine bedarfsgerechte Anzahl von Zugängen 
zu ihrem Konto bei der BLE zu beantragen. 
 
Nachfolgende Übersicht zeigt die Anzahl aller bestehenden Zugänge zum Stichtag 
31.12.2019. 
 

 
Abbildung 4: Nabisy-Zugänge, die für Wirtschaftsbeteiligte angelegt waren 
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5.2 Nachweise 
 
Einen NNaacchhhhaallttiiggkkeeiittssnnaacchhwweeiiss kann nur der Hersteller einer Liefermenge von 
Biokraft- oder Biobrennstoff erstellen. Er ist eine sogenannte „„lleettzzttee  SScchhnniittttsstteellllee““. 
Mit Ausstellung des Nachweises in Nabisy stellt er sicher, dass die Lieferung auf 
dem deutschen Markt eingesetzt werden kann. Wenn ein zeitlich später liegender 
Teil der Wertschöpfungskette, z.B. ein Lieferant, entscheidet, dass die Ware außer-
halb Deutschlands verwendet werden soll, so hat dieser den zugehörigen Nachweis 
auf das Ausbuchungskonto des Staates auszubuchen, in dem die Verwendung statt-
findet. 
 
Die Vorlage von Nachhaltigkeitsnachweisen oder Nachhaltigkeits-Teilnachwei-
sen bei der Zollverwaltung ist Voraussetzung für die Anrechnung von Biokraft-
stoffen auf die Treibhausgasminderungsverpflichtung des Inverkehrbringers. 
Anlagenbetreiber können für aus Biomasse erzeugten und ins Netz eingespeisten 
Strom nur bei Vorlage von Nachhaltigkeitsnachweisen oder Nachhaltigkeits-Teil-
nachweisen einen Anspruch auf Vergütung nach dem Erneuerbaren-Energien-
Gesetz (EEG) und ggf. den NawaRo-Bonus geltend machen. 
 
Nachhaltigkeitsnachweise werden von den zertifizierten Wirtschaftsteilnehmern 
ausgestellt, die die flüssige oder gasförmige Biomasse auf die erforderliche Quali-
tätsstufe für den Einsatz als Biokraftstoff aufbereiten oder die aus der eingesetz-
ten Biomasse Biobrennstoffe herstellen (AAuusssstteelllleerr). In den Nachhaltigkeitsver-
ordnungen werden diese Wirtschaftsteilnehmer als letzte Schnittstelle bezeich-
net. Diese Terminologie wird von den freiwilligen Systemen nicht verwendet. 
Daher wird in diesem Bericht allgemein von dem Nachhaltigkeitsnachweis aus-
stellenden Wirtschaftsteilnehmer gesprochen. 
 
Ein ausgestellter Nachhaltigkeitsnachweis identifiziert eine Menge an Biokraft-
stoff bzw. Biobrennstoff als nachhaltig. Werden Biokraftstoffe bzw. Biobrenn-
stoffe in der Lieferkette bis zum Nachweispflichtigen bzw. Anlagenbetreiber ge-
handelt, werden die jeweiligen Mengen bedarfsgerecht weitergegeben. 
 
Um dies abbilden zu können, ist es erforderlich einen Nachhaltigkeitsnachweis 
entsprechend aufzuteilen oder umzuschreiben auf das Lieferantenkonto eines 
Kunden. Dabei entstehen NNaacchhhhaallttiiggkkeeiittss--TTeeiillnnaacchhwweeiissee..  
 
Nabisy verarbeitet damit Nachhaltigkeitsnachweise („Basisnachweise“, diese kön-
nen nur durch Hersteller ausgestellt werden) und Nachhaltigkeits-Teilnachweise 
(„Folgenachweise“, sie entstehen durch jede Aktion von Lieferanten: Umschreiben 
und Teilen). 
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Im Jahr 2019 wurden weltweit 2211..773366  Nachhaltigkeitsnachweise (Vorjahr 16.619) 
durch 258 Hersteller in Nabisy eingestellt. Bei 34 dieser Hersteller handelt es sich 
um sogenannte Neuanlagen (Erstinbetriebnahme nach dem 5.10.2015) die min-
destens eine Emissionseinsparung von 60 % statt 50 % erzielen müssen. Die o. g. 
258 Hersteller verfügen über eine oder teilweise mehrere Produktionsstätten. Ins-
gesamt sind es: 119 Veresterungsanlagen (FAME), 76 Ölmühlen (raffinierte Öle), 37 
Bioethanolanlagen (Bioethanol), 21 Biogasaufbereitungsanlagen (Biomethan), 6 
Zellstofffabriken (Dicklauge) und 6 Hydrieranlagen (hydrierte Öle). 
 

Tabelle 5: Ausgestellte Nachhaltigkeitsnachweise 

 

SSttaannddoorrtt  ddeerr  HHeerrsstteelllleerr  AAnnzzaahhll  ddeerr  HHeerrsstteelllleerr  
AAnnzzaahhll  ddeerr  aauussggee--
sstteelllltteenn  NNaacchhhhaall--
ttiiggkkeeiittssnnaacchhwweeiissee  

Deutschland 100 12.479 
Europäische Union  68  7.766  
Drittstaaten 90 1.491 
GGeessaammtt  225588  2211..773366  

 
 
Nachfolgend werden die aktuellen Muster eines Nachhaltigkeitsnachweises (Ba-
sisnachweis) und eines Nachhaltigkeits-Teilnachweises (Folgenachweis) abgebil-
det (Stand Anfang 2019).  
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Abbildung 5: Nachhaltigkeitsnachweis 
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Abbildung 6: Nachhaltigkeitsnachweis Seite 2 
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Abbildung 7: Nachhaltigkeits-Teilnachweis 
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Abbildung 8: Nachhaltigkeits-Teilnachweis Seite 2 
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6. Biokraftstoffe 
  
Im Folgenden ist dargestellt, für welche energetischen Mengen (TJ) in Deutsch-
land in Verkehr gebrachter Biokraftstoffe eine Anrechnung auf die Treibhaus-
gasminderungsquote 2019 beantragt wurde. 
 
Datenbasis sind die in Nabisy hinterlegten Nachweise, die mit entsprechenden 
Verwendungsvermerken der Bundesfinanzverwaltung versehen sind. 
 
Ausdrücklich sei hier darauf hingewiesen, dass lediglich Aussagen über die bean-
tragten Mengen und Energiegehalte getroffen werden können. Aussagen dar-
über, ob alle dargestellten Mengen und Energiegehalte tatsächlich zur Anrech-
nung auf die Quotenverpflichtung führen, sind anhand der vorhandenen Daten-
lage nicht möglich. 
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Im Berichtsjahr 2019 konnte erneut eine Steigerung der Gesamtmenge der Biok-
raftstoffe verzeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie um 3 %. Die 
Menge Abfälle und Reststoffe reduzierte sich um 19,5 % und macht nur noch ei-
nen Anteil von 28 % der Gesamtmenge aus. 
 

 
Abbildung 9: Jahresvergleich aller Biokraftstoffe (inkl. Abfall/Reststoff) 
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6.1 Herkunft der Ausgangsstoffe 
  
Biokraftstoffe deren Ausgangserzeugnisse aus Europa stammten verzeichneten 
erneut einen Rückgang, bilden aber mit Abstand den größten Anteil weltweit. 
 
Aus asiatischen Ausgangsstoffen wurden 15 % mehr Biokraftstoffe hergestellt. 
Das ist mit 28 % der zweitgrößte Anteil weltweit. 
 
Die Anteile aus Australien, Mittelamerika und Südamerika haben sich alle deut-
lich erhöht, bleiben aber auf einem relativ niedrigen Niveau. 
 
 

 
Abbildung 10: Herkunft der Ausgangsstoffe weltweit 
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Die aus Deutschland stammende Menge der Ausgangsstoffe reduzierte sich er-
neut um fast 10 %. 
 
Die Menge, aus europäischen Drittstaaten stieg erneut an (+51 %).  
 
Die Mengen aus den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verzeich-
neten einen Rückgang von 12 %. 
 
 
 
 

 
Abbildung 11: Herkunft der Ausgangsstoffe aus Europa 

  

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Deutschland europäische Drittstaaten EU ohne DE

28.144

6.415

47.467

26.392

7.831

46.731

23.784

11.845

41.088

Anrechnungsjahr 2017

Anrechnungsjahr 2018

Anrechnungsjahr 2019

Herkunft der Ausgangsstoffe aus Europa
Biokraftstoffe [TJ]

Biokraftstoffe 2017: 82.027 TJ
Biokraftstoffe 2018: 80.954 TJ
Biokraftstoffe 2019: 76.716 TJ



Kapitel 6 | 39

Seite 39 von 101

Im Berichtsjahr wurden erneut weniger Ausgangsstoffe aus der Europäischen 
Union für die Herstellung von Biokraftstoffen verwendet (-11, %). Mehr als ein 
Drittel dieser Biokraftstoffe wurden aus in Deutschland angebauten bzw. ange-
fallenen Ausgangsstoffen erzeugt. 
 
14 % der Biokraftstoffe stammten aus Ungarn und 13 % aus Polen. Alle weiteren 
im Diagramm aufgeführten Staaten blieben bei einem Anteil von jeweils unter 
5 %. Die Mengen der sechzehn Länder, die jeweils unter 1.000 TJ lagen machten 
zusammen knapp 6 % der Gesamtmenge aus. 
 

 
Abbildung 12: Herkunft der Ausgangsstoffe 2019 aus der EU 
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Der Anteil der Biokraftstoffe, deren Ausgangsstoffe aus europäischen Drittstaa-
ten stammten, hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut erhöht (+51 %). Dies re-
sultierte aus der erhöhten ukrainischen Menge. 
 

 
Abbildung 13: Herkunft der Ausgangsstoffe 2019 aus europäischen Drittstaaten 
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6.2 Ausgangsstoffe nach Herkunft und Art  
 
Biokraftstoffe, deren Ausgangsstoffe aus AAffrriikkaa stammten, wurden im Berichts-
jahr ausschließlich aus Abfällen und Reststoffen erzeugt. Die Menge aus diesem 
Ausgangsstoff reduzierte sich jedoch um 56 %. 
 
67 % dieser Abfälle und Reststoffe fielen in Südafrika an und 18 % stammten aus 
Ghana. Die übrige Menge stammte aus Mittelmeeranrainer-Staaten des afrikani-
schen Kontinents. 
 
 

 
Abbildung 14: Ausgangsstoffe für Biokraftstoff - Herkunft Afrika 
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Im Berichtsjahr erhöhte sich die Menge der Biokraftstoffe, deren Ausgangsstoffe 
aus AAssiieenn stammten um 15 %. Ausschlaggebend hierfür war hauptsächlich der 
Anstieg des Palmöls (+20 %). 
 
Das eingesetzte Palmöl stammte aus Indonesien (93 %), Malaysia (5 %) und In-
dien (2 %). 
 
Die Abfälle und Reststoffe stammten aus insgesamt 27 asiatischen Staaten. Die 
größten Mengen stammten aus China (72 %) und Indonesien (10 %). 
 
 

 
Abbildung 15: Ausgangsstoffe für Biokraftstoff - Herkunft Asien 
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Biokraftstoffe, deren Ausgangsstoffe aus AAuussttrraalliieenn stammten, wurden haupt-
sächlich aus Raps hergestellt. 
 
Der aus Raps produzierte Anteil wies erneut eine deutliche Steigerung auf 
(+62 %). 
 
Die für die Herstellung von Biokraftstoffen in Australien angefallenen Abfälle 
und Reststoffe reduzierten sich um 79 % und verloren somit weiter an Bedeu-
tung. 
 
 

 
Abbildung 16: Ausgangsstoffe für Biokraftstoff - Herkunft Australien 
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Der wichtigste aus EEuurrooppaa stammende Ausgangsstoff war im Berichtsjahr der 
Raps. Nachdem im Vorjahr Abfälle und Reststoffe den ersten europäischen Platz 
belegten ging dieser im Berichtsjahr zurück an diese bedeutende Nutzpflanze. 
Dies resultiert hauptsächlich aus dem Rückgang der eingesetzten Abfälle und 
Reststoffe (-27 %). Aber auch der Raps konnte eine Steigerung verzeichnen 
(+12 %). 
 
Drittwichtigster Ausgangsstoff war Mais mit einem Anteil von 26 % gefolgt von 
Weizen (7 %). 
 

 
Abbildung 17: Ausgangsstoffe für Biokraftstoff - Herkunft Europa 
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Die Menge der Biokraftstoffe, deren Ausgangsstoffe aus DDeeuuttsscchhllaanndd stammten, 
ging im Berichtsjahr erneut um 10 % (Vorjahr: 6,2 %). Die Menge des aus deut-
schem Raps hergestellten Biokraftstoffes erhöhte sich um 13 %. Der Anteil der 
Abfälle und Reststoffe verringerte sich um 25 %. 
 

 
Abbildung 18: Ausgangsstoffe für Biokraftstoff - Herkunft Deutschland 
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Wie in den Vorjahren unterliegt der Anteil der Biokraftstoffmenge aus MMiitttteell--
aammeerriikkaa,, der aus Palmöl hergestellt wurde, starken Schwankungen. Im Berichts-
jahr wurde er nahezu verdreifacht. 89 % des Palmöls wurden in Honduras ange-
baut, die restliche Menge (11 %) stammte aus Guatemala. 
 

 
Abbildung 19: Ausgangsstoffe für Biokraftstoff - Herkunft Mittelamerika 

Biokraftstoffe mit Ausgangsstoffen aus NNoorrddaammeerriikkaa bestanden im Berichtsjahr 
fast ausschließlich aus Abfällen und Reststoffen, bei einer deutlichen Minderung 
von 63 %. 
 

 
Abbildung 20: Ausgangsstoffe für Biokraftstoff - Herkunft Nordamerika   
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Die Menge Biokraftstoffe aus Ausgangsstoffen mit Ursprung in SSüüddaammeerriikkaa 
stieg im Berichtsjahr um 88 % an. 
 
Ausschlaggebend hierfür war die Erhöhung der eingesetzten Mengen Soja 
(+84 %), das größtenteils aus Brasilien und Argentinien stammte und der Anteil 
Zuckerrohr der ausschließlich in der südamerikanischen Republik Peru ange-
baut wurde (+329 %). 
 
Der seit dem Vorjahr vertretene Äthiopische Senf, auch Abessinischer Kohl ge-
nannt (Brassica carinata) blieb trotz einer Steigerung von 71 % mengenmäßig 
von geringer Bedeutung. 
 

 
Abbildung 21: Ausgangsstoffe für Biokraftstoff - Herkunft Südamerika 
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6.3 Biokraftstoffarten 
 
Den größten Anteil aller Biomassearten stellt FAME (Biodiesel). Die Menge er-
höhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3 % während der Anteil des Bioetha-
nols nahezu unverändert blieb. Auch die anderen Biomassearten blieben men-
genmäßig weitestgehend konstant. 
 
Im Berichtsjahr wurde erstmalig eine geringe Menge Co-Processing-HVO (CP-
HVO) zur Quotenanrechnung beantragt. 
 

 
Abbildung 26: Biokraftstoffarten 
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Die folgende Abbildung verdeutlicht die Aufteilung der Biokraftstoffarten im 
Jahr 2019. 

 

Abbildung 27: Biokraftstoffarten 2019 

  

FAME
72,5%

Bioethanol
24,9%

HVO
1,5%

Biomethan
1,0% CP-HVO

0,1%

Pflanzenöl
0,03%

Biokraftstoffe 2019: 123.619 TJ

Biokraftstoffarten 2019 [TJ]



Evaluations- und Erfahrungsbericht 2019

54 | Kapitel 6

Seite 54 von 101

Die Gesamtmenge BBiiooeetthhaannooll, die im Berichtsjahr zur Verwendung kam, blieb 
weitgehend unverändert. Mais blieb für die Bioethanolherstellung das wichtigste 
Ausgangserzeugnis. Die Menge stieg im Berichtsjahr erneut deutlich an (+27 %). 
Der Anteil des zweitwichtigsten Ausgangstoffes Weizen verringerte sich hinge-
gen um 37 %. Die Anteile der übrigen Getreidearten veränderten sich wie folgt: 
Triticale -24 %, Roggen -20 % und Gerste -68 %. Der Anteil der Zuckerrüben ver-
ringerte sich erneut um 42 % während der Anteil des Zuckerrohres in diesem 
Jahr um 187 % stieg. Durch die wechselseitige, jährliche Zu- und Abnahme der 
Mengen des Zuckerrohrs und der Zuckerrüben blieb die Gesamtmenge dieser 
zuckerhaltigen Pflanzen konstant. Der Anteil, der aus Abfällen und Reststoffen 
hergestellt wurde, konnte erneut um 67 % gesteigert werden. 

Abbildung 28: Ausgangsstoffe Bioethanol 
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Wichtigste aus Deutschland stammende Ausgangsstoffe für die Herstellung von 
BBiiooeetthhaannooll waren im Berichtsjahr Roggen und Zuckerrüben (beide 19 %). Ein de
utlicher Abwärtstrend war bei dem aus Gerste (-70 %) und Weizen (-74 %) herges
tellten Bioethanol festzustellen. 

 
Abbildung 29: Ausgangsstoffe Bioethanol, Herkunft Deutschland 
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Genauso deutlich, wie sich der Anteil FFAAMMEE  ((BBiiooddiieesseell)), der aus Abfällen und 
Reststoffen hergestellt wurde im Vorjahr erhöhte (+31 %), verringerte er sich im 
Berichtsjahr wieder (-20 %). Der Anteil aus Raps hingegen stieg um 18 % und 
blieb zweitwichtigster Ausgangsstoff. Auch der Anteil an FAME aus Palmöl 
wuchs um 27 %. 
 

 
Abbildung 30: Ausgangsstoffe FAME 
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Der wichtigste aus DDeeuuttsscchhllaanndd stammende Ausgangsstoff für die BBiiooddiieesseell--
hheerrsstteelllluunngg ist Raps (69 %). Die übrige Biokraftstoffmenge wurde aus Abfällen 
und Reststoffen (31 %) hergestellt. 

 
Abbildung 31: Ausgangsstoffe FAME, Herkunft Deutschland 
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Im Berichtsjahr wurden 61 % mehr hhyyddrriieerrttee  PPffllaannzzeennööllee  ((HHVVOO)) auf die Treib-
hausgasminderungsquote angerechnet. Der Palmölanteil stieg um 64 %. Zusätz-
lich kam es zur Quotenanmeldung einer geringen Menge Co-Processing-HVO 
aus Palmöl. 
 

 
Abbildung 32: Ausgangsstoffe HVO 

Das auf die deutsche Treibhausgasminderungsquote angerechnete  BBiioommeetthhaann 
verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr erneut um knapp 13 %. Während sich 
der Anteil aus Abfällen und Reststoffen um 45 % verringerte hat sich der Anteil 
aus Silomais mehr als verachtfacht. 
 

 
Abbildung 33: Ausgangsstoffe Biomethan 

  

0

500

1.000

1.500

2.000

Abfälle/Reststoffe Palmöl Palmöl (CP-HVO)

80

1.361

77

1.106

24

1.812

65

Anrechnungsjahr 2017
Anrechnungsjahr 2018
Anrechnungsjahr 2019

HVO 2017: 1.442 TJ
HVO 2018: 1.184 TJ
HVO 2019: 1.901 TJ

Ausgangsstoffe HVO [TJ]

0

500

1.000

1.500

2.000

Abfälle/Reststoffe Silomais

1.615

1.329

80
736

491

Anrechnungsjahr 2017
Anrechnungsjahr 2018
Anrechnungsjahr 2019

Biomethan 2017: 1.615 TJ
Biomethan 2018: 1.408 TJ
Biomethan 2019: 1.227 TJ

Ausgangsstoffe Biomethan [TJ]



Kapitel 6 | 59

Seite 59 von 101

PPffllaannzzeennööllee als Biokraftstoff behalten weiterhin ihre geringe Bedeutung. Ihr An-
teil an der Gesamtmenge 2019 liegt bei 0,03 %. 
 

 
Abbildung 34: Ausgangsstoffe Pflanzenöl 
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6.4 Treibhausgasemissionen und Einsparungen 
  
Die RReedduuzziieerruunngg  ddeerr  TTrreeiibbhhaauussggaasseemmiissssiioonneenn ist eines der Ziele der Erneuer-
bare-Energien-Richtlinie. Die Angaben zur Emission müssen für das Erzeugnis 
nach §§ 18 BioSt-NachV bzw. Biokraft-NachV in CO2-Äquivalenten auf den Nach-
haltigkeitsnachweisen enthalten sein. 
 
In der Emissionsberechnung sind die gesamten Emissionen, die beim Herstellungs-
prozess für das Enderzeugnis anfallen, berücksichtigt. Dies sind die in der Erneuer-
bare-Energien-Richtlinie genannten Treibhausgase Kohlendioxid (CO2), Lachgas 
(N2O) und Methan (CH4) ausgedrückt in CO2-Äquivalent pro Energieeinheit. Die 
Emissionsbilanzierung erfolgt nach der vorgegebenen Methodik9 durch die zertifi-
zierten Wirtschaftsteilnehmer entlang der Wertschöpfungskette. 
  
Die folgenden Abbildungen zeigen die Emissionen der Biokraftstoffe, für die eine 
Anrechnung auf die Biokraftstoffquote beantragt wurden. 
 
Bei der Berechnung der Emissionseinsparung wurden die beim gesamten Her-
stellungsprozess des Biokraftstoffes entstandenen Emissionen ddeenn  iinnddiivviidduueell--
lleenn  VVeerrgglleeiicchhsswweerrtteenn  ffüürr  ffoossssiilleenn  KKrraaffttssttooffff  gemäß der 38. BImSchV gegen-
übergestellt, welche seit dem Berichtsjahr 2018 gelten1100: 
 

Tabelle 6: Vergleichswerte fossiler Kraftstoffe 

KKrraaffttssttooffffaarrtt  ffoossssiilleerr  VVeerrgglleeiicchhsswweerrtt  
bbiiss  22001177  [[gg  CCOO22eeqq//MMJJ]]  

ffoossssiilleerr  VVeerrgglleeiicchhsswweerrtt  
aabb  22001188  [[gg  CCOO22eeqq//MMJJ]]  

Bioethanol 83,8 93,3 
Biomethan 83,8 94,1 
Btl-FTD 83,8 95,1 
FAME 83,8 95,1 
HVO 83,8 95,1 
Pflanzenöl 83,8 95,1 

 
  

9 Vgl. Fußnote 4, Seite 8
10 Bitte beachten Sie, dass es im Berichtsjahr 2018 zu einer Änderung der Bezugsgröße für die Ermitt-
lung der Emissionseinsparung gekommen ist; bis zum Quotenjahr 2017 wurde für die Berechnung der 
Emissionseinsparung aller Biokraftstoffarten noch ein einheitlicher Vergleichswert für fossilen Kraft-
stoff verwendet (83,8). Dieser Vergleichswert galt einheitlich für alle weiteren Berechnungen. Also zu-
nächst für die Frage, ob ein Biokraftstoff überhaupt nachhaltig ist, des Weiteren für die Frage der indi-
viduellen Quotenhöhe der Verpflichteten und zuletzt für die Frage, ob die Verpflichteten ihre Quote 
erfüllt haben oder nicht. Seit dem Quotenjahr 2018 sieht die Achtunddreißigste Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (38. BImSchV) dagegen neben einem neuen Basiswert
(94,1) auch neue individuelle Vergleichswerte (93,3 bzw. 95,1) vor.



Kapitel 6 | 61

Seite 61 von 101

 
Die im folgenden dargestellten Emissionseinsparungen basieren auf dem Ver-
gleich von rreeiinneenn  BBiiookkrraaffttssttooffffeenn und rreeiinneenn  ffoossssiilleenn  KKrraaffttssttooffffeenn. Um als 
nachhaltiger Biokraftstoff zu gelten, musste seit dem Quotenjahr 2018 eine Ein-
sparung gegenüber fossilem Kraftstoff von 50 % nachgewiesen werden. Zur Be-
rechnung der Gesamteinsparung bei geblendeten Kraftstoffen in Deutschland 
wäre die Summe der Emissionen von biogenen und fossilen Kraftstoffen zu-
grunde zu legen.  
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Die untenstehende Darstellung zeigt, wie viele Emissionen entstanden wären, 
wenn anstelle der Menge Biokraftstoffes ausschließlich fossile Kraftstoffe zur 
Verwendung gekommen wären. DD..hh..  dduurrcchh  ddeenn  EEiinnssaattzz  ddeerr  BBiiookkrraaffttssttooffffee  
wwuurrddeenn  99,,77  MMiioo..  TToonnnneenn  aann  CCOO22--ÄÄqquuiivvaalleenntt  eeiinnggeessppaarrtt.. 
 

 
Abbildung 35: Emissionen und Einsparungen der Biokraftstoffe 
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Der in Verkehr gebrachte Biokraftstoff emittierte im Berichtsjahr durchschnitt-
lich 16,48 tCO2eq je Terajoule und damit mehr als in den Vorjahren. 
 

 
Abbildung 36: Entstandene Emissionen der Biokraftstoffe 

Dies hat direkte Auswirkung auf die durchschnittliche Gesamteinsparung von 
Emissionen gegenüber fossilen Kraftstoffen. Diese ging um rund 1,2 
Prozentpunkte zurück. 
 

 
Abbildung 37: Emissionseinsparung der Biokraftstoffe 
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Die höchsten durchschnittlich entstandenen Emissionen der Biokraftstoffarten 
entfallen im Berichtsjahr auf die Pflanzenöle mit 25,90 tCO2eq je Terajoule. Den 
besten Wert erreicht Biomethan mit 10,12 tCO2eq je Terajoule. 
 

 
Abbildung 38: Emissionen der Biokraftstoffe nach Kraftstoffart 
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Co-Processing-HVO erreichte einen etwas niedrigeren Einsparungswert als 
HVO. 
 

 
Abbildung 39: Emissionseinsparung der Biokraftstoffe nach Kraftstoffart 
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Bioethanol aus Abfällen und Reststoffen konnte im Berichtsjahr die höchste 
durchschnittliche Emissionseinsparung erreichen. Die aus Mais und Zuckerrohr 
hergestellten Mengen belegten den zweiten und dritten Platz. 
 

 
Abbildung 40: Emissionseinsparung Bioethanol 
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Biodiesel/FAME aus äthiopischem Senf erreichte im Berichtsjahr die mit Ab-
stand höchste Emissionseinsparung unter allen Ausgangserzeugnissen. Wie alle 
anderen Daten in diesem Bericht, werden auch diese unverändert aus der staatli-
chen Datenbank Nachhaltige-Biomasse-System (Nabisy) entnommen. Auffällig 
niedrige Emissionswerte werden regelmäßig dem zuständigen Zertifizierungs-
system sowie der Europäischen Kommission berichtet. 

 
Abbildung 41: Emissionseinsparung FAME 
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6.5 Emissionseinsparung einzelner Biokraftstoffarten nach Treibhausgasminde-
rungsstufen 
  
Dieser Abschnitt enthält ttaabbeellllaarriisscchhee  DDaarrsstteelllluunnggeenn  ddeerr  EEmmiissssiioonnsseeiinnssppaa--
rruunnggeenn  für ausgewählte Kraftstoffarten, Ausgangsstoffe und Anbauregionen. Die 
Abbildung erfolgte nach prozentualem Energieanteil innerhalb von THG-Min-
derungsstufen. 
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7. Biobrennstoffe

Die Gesamtmenge der Biobrennstoffe, die zur Verstromung und Einspeisung 
nach dem EEG angemeldet wurden, stieg im Berichtsjahr um 8 %. 

Abbildung 42: Jahresvergleich aller Biobrennstoffe 

7.1 Biobrennstoffarten 

Die Steigerung der Gesamtmenge ist auf den Anstieg der Biobrennstoffe aus der 
Zellstoffindustrie (+7 %) und der Pflanzenöle (+24 %) zurückzuführen. Die Menge 
des für die Verstromung verwendeten Biodiesel (FAME) verringerte sich um 
15 %. 

Abbildung 43: Biobrennstoffarten 
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7.2 Ausgangsstoffe und Herkunft der als Biobrennstoff verwendeten Pflanzenöle 

Die Menge Pflanzenöl, die aus Palmöl hergestellt wurde stieg im Berichtsjahr an 
(+21 %), ebenso wie der Anteil aus Raps (+39 %). Der im Vergleich geringe, aus 
Sheanüssen produzierte Anteil blieb auf ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. 

Abbildung 44: Ausgangsstoffe Pflanzenöl 

Die Gesamtmenge der Pflanzenöle aus Palmöl stieg im Berichtsjahr um 21 %. 
Besonders auffällig ist der Anstieg aus den Herkunftsländern Honduras (+213 %) 
und Indonesien (+200 %). Erstmalig stammte ein Teil des zur Herstellung 
verwendeten Palmöles aus Guatemala. 

Abbildung 45: Pflanzenöle aus Palmöl nach Herkunft 
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7.3 Treibhausgasemissionen und Einsparungen 

Bei der Berechnung der Emissionseinsparung wurden die gesamten der bei der 
Herstellung des Biobrennstoffes entstandenen Emissionen12 dem Vergleichswert 
für fossile Brennstoffe zur Stromerzeugung von 9911  gg  CCOO22eeqq//MMJJ gegenübergestellt. 

Aufgrund des großen Anteils der Dicklauge aus der Zellstoffindustrie mit sehr 
niedrigen Emissionen ist die Gesamteinsparung im Bereich der Biobrennstoffe 
traditionell sehr hoch.  

Die im folgenden dargestellten Emissionseinsparungen basieren auf dem Ver-
gleich von rreeiinneenn  BBiioobbrreennnnssttooffffeenn und rreeiinneenn  ffoossssiilleenn  BBrreennnnssttooffffeenn. 

DDuurrcchh  ddeenn  EEiinnssaattzz  vvoonn  BBiioobbrreennnnssttooffffeenn  zzuurr  VVeerrssttrroommuunngg  ssiinndd  ccaa..  22,,88  MMiioo..  
TToonnnneenn  CCOO22--ÄÄqquuiivvaalleenntt  eeiinnggeessppaarrtt  wwoorrddeenn. Denn wären statt der 
Biobrennstoffe ausschließlich fossile Brennstoffe verstromt worden, wären unter 
Zugrundelegung des fossilen Vergleichswertes von 91 g CO2eq/MJ über 2,8 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalent entstanden. 

Abbildung 46: Emissionen und Einsparungen der Biobrennstoffe 

12 Die Emissionsbilanzierung erfolgt aufgrund derselben Methodik wie bei den Biokraftstoffen, vgl. 
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Die durchschnittlich entstandene Menge CO2eq sank im Vergleich zum Vorjahr 
um 3 %. 

Abbildung 47: Entstandene Emissionen der Biobrennstoffe 

Die Emissionseinsparung der zur Verstromung verwendeten Mengen stieg um 
0,21 Prozentpunkte an. 

Abbildung 48: Emissionseinsparung der Biobrennstoffe 

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

5,99

6,62

6,43

Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019

Entstandene Emissionen der Biobrennstoffe [tCO2eq/TJ]

92,20%

92,40%

92,60%

92,80%

93,00%

93,20%

93,40%

93,60%

93,41%

92,73%

92,94%

Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019

Gesamteinsparung der Biobrennstoffe [%]



Kapitel 7 | 79

Seite 79 von 101

Pflanzenöle als Biobrennstoff erreichten im Berichtsjahr einen deutlich besseren 
Wert als im Vorjahr (-7 %). Bei Biobrennstoffen aus der Zellstoffindustrie konn-
ten die durchschnittlich entstandenen Emissionen ebenfalls verringert werden (-
8 %). 

Abbildung 49: Emissionen der Biobrennstoffe nach Brennstoffart 

Wie in jedem Jahr erreichten Biobrennstoffe aus der Zellstoffindustrie den bes-
ten Einsparungswert. In diesem Jahr wieder über 98 %. 

Abbildung 50: Emissionseinsparung der Biobrennstoffe nach Brennstoffart 
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8. Ausbuchungskonten

Damit die Wirtschaftsbeteiligten ihre Massenbilanzierungsvorschriften einhalten 
können, sind in Nabisy Ausbuchungskonten für verschiedene Zwecke eingerichtet 
worden. Dies sind: 

- LLäännddeerrkkoonntteenn, falls die Ware Deutschland verlässt und der Empfänger nicht in
Nabisy registriert ist,

- AAuussbbuucchhuunnggsskkoonntteenn  ffüürr  aannddeerree  ZZwweecckkee,, z.B. für Verwendung zur weiteren
Konversion, oder anderer technischer Zwecke,

-- UUnntteerrddeecckkuunngg  zzuumm  BBiillaannzzssttiicchhttaagg, für Fälle, in denen am Ende eines Massenbi-
lanzierungszeitraumes vorhandenen Nachweisen physisch keine nachhaltige Ware
gegenübersteht.

8.1 Ausbuchungen auf Konten anderer Mitgliedstaaten und Drittstaaten 

Biokraft- und Biobrennstoffe, die in der Datenbank Nabisy erfasst sind und in an-
dere Staaten exportiert wurden, müssen durch die Wirtschaftsteilnehmer in Nabisy 
auf das Konto des jeweiligen Staates ausgebucht werden. Im Berichtsjahr wurden 
auf diesem Weg 7777..222200  TTJJ (Vorjahr: 73.735 TJ) Biokraft- und Biobrennstoffe auf 
Konten von Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union übertragen. 

Abbildung 51: Ausbuchung auf Konten anderer Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
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In der folgenden Abbildung sind lediglich die Länderkonten dargestellt, auf 
die in mindestens einem Vergleichsjahr über 1.000 TJ gebucht wurden. Eine 
vollständige Übersicht über die ausgebuchten Mengen kann Tabelle 14 auf 
Seite 83 entnommen werden. 

Die größten Mengen der ausgebuchten Biokraft- und Biobrennstoffe gingen 
auf die Konten von Österreich (26 %), der Niederlande (18 %) und Frankreich 
(13 %). 
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Abbildung 52: Ausbuchung in Mitgliedstaaten und Drittstaaten  

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Belgien

Dänemark

Frankreich

Italien

Niederlande

Österreich

Polen

Rumänien

Schweden

Slowenien

Spanien

Tschechien

Vereinigtes Königreich

6.200

1.520

14.542

1.180

8.966

547

3.283

858

2.352

254

197

1.535

4.981

11.476

1.026

15.985

1.244

12.531

11.357

5.693

1.125

2.233

2.114

709

1.019

5.079

6.100

1.527

10.255

634

13.517

19.778

5.438

621

3.095

2.627

1.980

532

7.370

Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019

Ausbuchung in Mitgliedstaaten und Drittstaaten [TJ]



Kapitel 8 | 83

Se
ite

83
vo

n 
10

1

Ta
be

lle
 1

4:
 A

us
bu

ch
un

g 
20

19
 v

on
 B

io
kr

af
t-

 o
de

r B
io

br
en

ns
to

ff
en

 in
 M

itg
lie

ds
ta

at
en

 u
nd

 D
ri

tt
st

aa
te

n 
[T

J] 

AA
uu

ssbb
uucc

hh
uunn

ggss
kkoo

nn
ttoo

  
AA

bbff
aall

ll//
  

RR
eess

ttss
ttoo

ffff
  

GG
eerr

sstt
ee  

MM
aaii

ss  
PPaa

llmm
ööll

  
RR

aapp
ss  

RR
oogg

ggee
nn

  
SSoo

jjaa
  

SSoo
nn

nn
eenn

--
bbll

uumm
eenn

  
TTrr

iitt
iicc

aall
ee  

WW
eeii

zzee
nn

  
ZZuu

cckk
eerr

--
rroo

hh
rr  

ZZuu
cckk

eerr
--

rrüü
bbee

nn
  

GG
eess

aamm
tt  

B
el

gi
en

  
17

2 
62

5 
48

7 
2.

98
9 

93
2 

93
 

42
2 

10
1 

27
9 

66..
1100

00  
B

ul
ga

ri
en

  
96

 
49

 
22

 
1166

66  
D

än
em

ar
k  

30
4 

49
1 

43
 

10
 

68
0 

11..
5522

77  
Fi

nn
la

nd
  

51
 

8 
15

8 
2211

88  
Fr

an
kr

ei
ch

  
22

3 
15

8 
2.

39
2 

37
9 

3.
59

0 
19

 
2.

36
6 

37
 

72
6 

11
7 

24
8 

1100
..22

5555
  

G
ri

ec
he

nl
an

d  
78

 
50

 
1122

88  
Ir

la
nd

  
76

 
1 

7777
  

It
al

ie
n  

41
 

95
 

49
8 

0,
02

 
6633

44  
K

ro
at

ie
n  

75
 

12
 

79
8 

91
 

0,
01

 
2 

9977
88  

Li
ta

ue
n  

14
 

10
 

2255
  

Lu
xe

m
bu

rg
  

12
4 

5 
12

2 
82

 
41

8 
3 

38
 

11
 

4 
43

 
6 

8 
8866

44  
N

ie
de

rl
an

de
  

7.
39

1 
96

 
2.

94
2 

11
 

16
0 

22
 

77
 

13
 

1.
77

7 
27

4 
75

4 
1133

..55
1177

  

N
or

w
eg

en
  

15
8 

11
9 

75
 

10
 

45
 

4400
99  

Ö
st

er
re

ic
h  

53
5 

2 
98

0 
91

7 
14

.4
03

 
89

 
2.

62
4 

71
 

10
 

10
7 

4 
36

 
1199

..77
7788

  

Po
le

n  
7 

12
8 

0,
3 

4.
70

3 
15

6 
27

4 
10

 
21

 
63

 
74

 
55..

4433
88  

R
um

än
ie

n  
54

4 
65

 
12

 
6622

11  
Sc

hw
ed

en
  

1.
11

5 
1.

01
3 

19
 

15
8 

15
2 

12
2 

51
5 

33..
0099

55  
Sc

hw
ei

z  
38

 
35

4 
71

 
5 

4466
77  

Sl
ow

ak
ei

  
26

 
2 

3 
3 

3 
0,

5 
3377

  

Sl
ow

en
ie

n  
77

8 
13

6 
4 

1.
33

3 
20

1 
25

 
39

 
11

1 
0,

1 
22..

6622
77  

Sp
an

ie
n  

69
 

44
 

1.
13

0 
69

6 
5 

36
 

11..
9988

00  
Ts

ch
ec

hi
en

  
47

 
61

 
34

 
29

3 
47

 
0,

01
 

20
 

25
 

6 
5533

22  
U

ng
ar

n
  

85
 

5 
28

7 
0 

2 
3377

99  
V

er
ei

ni
gt

es
 K

ön
ig

re
ic

h  
4.

83
5 

81
 

67
9 

20
5 

47
1 

1.
09

9 
77..

3377
00  

GG
eess

aamm
tt  

1155
..88

2277
  

3344
99  

1100
..77

1177
  

22..
3333

00  
3311

..11
3300

  
3333

99  
77..

4455
22  

2211
00  

1144
99  

33..
7788

44  
9999

33  
33..

9944
00  

7777
..22

2200
  



Evaluations- und Erfahrungsbericht 2019

84 | Kapitel 8

Seite 84 von 101

8.2 Emissionseinsparung bei Ausbuchung auf Länderkonten 

Wie in den Vorjahren hatten die auf Länderkonten ausgebuchten Mengen eine 
niedrigere Emissionsminderung als die Mengen, die auf die deutsche Treibhaus-
gasminderungsquote angerechnet wurden. Als Vergleichswerte zur Berechnung 
der Emissionseinsparung der ausgebuchten Mengen wurden die seit 2018 gel-
tenden fossilen Vergleichswerte für den Biokraftstoffbereich herangezogen (Bio-
ethanol 93,3 CO2eq/MJ - Biomethan 94,1 CO2eq/MJ - FAME, HVO, Pflanzenöl 
93,3 CO2eq/MJ). 

Abbildung 53: Emissionseinsparungen im Vergleich 
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8.3 Ausbuchungen auf sonstige Konten 

Neben der Ausbuchung auf Länderkonten verfügt die elektronische Daten-
bank Nabisy über weitere Ausbuchungsmöglichkeiten für Nachweismengen, 
die ebenfalls keiner energetischen Verwendung in Deutschland zugeführt 
werden oder wurden. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung bei drei 
dieser weiteren Konten. 

Abbildung 54: Ausbuchung auf sonstige Konten 
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9. Ausblick

Standen im Berichtsjahr 2019 vor allem die wichtigen Fragen rund um die 
künftige Umsetzung der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie für 
den Zeitraum von 2021-2030 (RL (EU) 2018/2001, sog. RED II) im Vorder-
grund, so überlagert gegenwärtig im Jahr 2020 und wohl auch in absehbarer 
Zukunft die Pandemie alle Lebens- und Arbeitsbereiche. 
Von diesen außergewöhnlichen Zeiten ist die Nachhaltigkeitszertifizierung 
besonders betroffen. Denn ein wesentliches Element ist die Vor-Ort-Kon-
trolle, d.h. eine qualifizierte Auditorin oder ein Auditor kontrolliert vor Ort in 
dem Unternehmen, das eine Zertifizierung anstrebt, ob es bereit und in der 
Lage ist, die vertraglichen Vorgaben „seines“ Systemgebers (= Standard) in al-
len Punkten zu befolgen. Hier befüllen die Auditoren die von den Systemen 
vorgegebenen Checklisten. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden im 
Mehraugenprinzip von der Zertifizierungsstelle ausgewertet, und schließlich 
entscheidet sie über die Erteilung eines Zertifikates für einen in der Zukunft 
liegenden Zeitraum. Sie spricht also einen Vertrauensvorschuss für die Zu-
kunft aus, welcher durch die Überprüfung eines vergangenen Zeitraums ge-
rechtfertigt ist. 

Diese wesentliche Erkenntnisquelle der Zertifizierungsstelle ist nun in weiten 
Teilen des Globus erschwert oder fällt de facto weg: Reisebeschränkungen, 
Quarantäne-Bestimmungen für Ein- und Ausreise sowie Kontaktbeschrän-
kungen führen in vielen Fällen dazu, dass die Vor-Ort-Kontrolle, wie sie in 
der Zeit „vor Corona“ zum Tagesgeschäft der Auditoren gehörte, durch an-
dere Erkenntnisquellen ersetzt werden muss. 
Dabei scheiden klassische Produktprüfungen, z.B. durch Probeentnahme, in 
diesem Zertifizierungsbereich aus; weder dem Rohstoff noch dem Endpro-
dukt sieht man seine Nachhaltigkeitseigenschaften an. 

Die seitens der EU-Kommission anerkannten Zertifizierungssysteme (volun-
tary schemes) haben auf die Auswirkungen der Pandemie verantwortungsvoll 
reagiert. Sie gestatten ihren vertraglich gebundenen Zertifizierungsstellen 
und den Systemteilnehmern, ausnahmsweise unter bestimmten Bedingun-
gen während beschränkter Reisemöglichkeiten, Zertifikate auf Basis von Re-
mote- oder Desk-Audits –d.h. zunächst ohne Vor-Ort-Kontrollen zu erteilen, 
bevor diese zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen sind. 
Diese Ausnahmeregelung ist eine Reaktion auf tatsächlich unmöglich gewor-
dene Reisetätigkeiten zum Zwecke einer Vor-Ort-Kontrolle. Sie ist bisher al-
lerdings auf die sog. Rezertifizierung beschränkt, d.h. auf die Erteilung eines 
Anschluss-Zertifikates für ein Unternehmen, das bereits in diesem System für 
diesen Geltungsbereich zertifiziert war, dessen Zertifikat also – lediglich- zu 
erneuern ist. 
Angesichts der aktuellen Pandemieentwicklung – zum Redaktionsschluss im 
November 2020 steigt das Infektionsgeschehen weltweit rasant- sowie der 
künftigen Erweiterung der Nachhaltigkeitszertifizierung auf weitere Sektoren 
wird es kaum zu vermeiden sein, über die bestehenden Ausnahmeregelungen 
hinaus weitere Anstrengungen zu unternehmen, um auch für sog. Erstzertifi-
zierungen alternative Erkenntnisquellen für Zertifizierungsstellen zu ermit-
teln. Diese müssen natürlich eine ähnlich belastbare Zukunftsprognose erlau-
ben wie die Vor-Ort-Kontrolle nebst umfassender Betriebsbegehung und al-
len weiteren Schritten. Vielerorts droht sonst Stillstand oder Geschäftsmo-
delle könnten scheitern.
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Tabelle 23: Biobrennstoffarten [TJ]1 
AAbbbbiilldduunngg  4433,,  SS..  7755  

BBiioobbrreennnnssttooffffaarrtt  22001177  22001188  22001199  
aauuss  ZZeellllssttooffffiinndduussttrriiee  27.279 25.700 27.597 
FFAAMMEE  829 1.256 1.069 
HHVVOO  30     
PPffllaannzzeennööll  3.149 3.432 4.259 
GGeessaammtt  
AAbbbbiilldduunngg  4422,,  SS..  7755  3311..228877 3300..338888 3322..992255 

 

Tabelle 24: Biobrennstoff Pflanzenöl – Ausgangsstoffe [TJ]1 
AAbbbbiilldduunngg  4444,,  SS..  7766  

AAuussggaannggssssttooffff  22001177  22001188  22001199  
PPaallmmööll  2.157 2.448 2.971 
RRaappss  992 824 1.142 
SShheeaa    159 146 
GGeessaammtt  33..114499  33..443322  44..225599  

 

Tabelle 25: Biobrennstoff Pflanzenöle aus Palmöl - Herkunft [TJ]1 
AAbbbbiilldduunngg  4455,,  SS..  7766  

HHeerrkkuunnfftt  22001177  22001188  22001199  
GGuuaatteemmaallaa        15  
HHoonndduurraass  339 249 782 
IInnddoonneessiieenn  147 267 804 
KKoolluummbbiieenn  8 419 192 
MMaallaayyssiiaa  1.663 1.512 1.178 
GGeessaammtt  22..115577  22..444488  22..997711  

 

 

 

 
 

1 Summendifferenzen sind durch Rundungen bedingt
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11. Umrechnungstabellen, Abkürzungen und Begriffserklärungen 
 
 
Tabelle 27: Umrechnung von Energieeinheiten 
  

  
  
  
  
Tabelle 28: Dichtetabelle 

 
 
    

EEnneerrggiieeeeiinnhheeiitt  MMeeggaajjoouullee  
[[MMJJ]]  

KKiilloowwaatttt--
ssttuunnddee  
[[kkWWhh]]  

TTeerraajjoouullee  
[[TTJJ]]  

PPeettaajjoouullee  [[PPJJ]]  

11  MMeeggaajjoouullee  [[MMJJ]]  1 0,28 0,000001 0,000000001 

11  KKiilloowwaattttssttuunnddee  [[kkWWhh]]  3,60 1 0,0000036 0,0000000036 

11  TTeerraajjoouullee  [[TTJJ]]  1.000.000 280.000 1 0,001 

11  PPeettaajjoouullee  [[PPJJ]]  1.000.000.000 280.000.000 1.000  1 

BBiiookkrraaffttssttooffffaarrtt//  
BBiioobbrreennnnssttooffffaarrtt  

TToonnnnee  pprroo  KKuubbiikk--
mmeetteerr  [[tt//mm³³]]  

MMeeggaajjoouullee  
pprroo  KKiilloo--
ggrraammmm  
[[MMJJ//kkgg]]  

BBiioobbrreennnnssttooffff  aauuss    
ZZeellllssttooffffiinndduussttrriiee  

1,32 7.000 

BBiiooeetthhaannooll  0,79 27.000 

BBiioommeetthhaann  0,00072 50.000 

BBiioommeetthhaannooll  0,80 20.000 

CCPP--HHVVOO  0,78 44.000 

FFAAMMEE  0,883 37.000 

HHVVOO  0,78 44.000 

PPffllaannzzeennööll  0,92 37.000 

UUCCOO  0,92 37.000 
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Tabelle 29: Abkürzungen 

 
 
 
 
 
  

AAbbkküürrzzuunnggeenn  BBeeddeeuuttuunngg  

36. BImSchV Sechsunddreißigste Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung zur Durchführung der Regelungen 
der Biokraftstoffquote) 

38. BImSchV Achtunddreißigste Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen 
zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen 

BHKW Blockheizkraftwerk 

Biokraft-NachV Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung 

BioSt-NachV Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung 

Btl-FTD Btl-Kraftstoff (biomass to liquid) Fischer-Tropsch-Die-
sel (FTD) 

CP-HVO Co-Processing-Hydrotreated Vegetable Oils (Hydrierte 
Pflanzenöle) 

DE-System von der BLE anerkanntes Zertifizierungssystem nach § 
33 Nummer 1 und 2 BioSt-NachV bzw. Biokraft-
NachV 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EU-System Freiwilliges System nach § 32 Nummer 3 BioSt-NachV 
bzw. Biokraft-NachV 

FAME Fatty acid methyl ester (Biodiesel) 

HVO Hydrotreated Vegetable Oils (Hydrierte Pflanzenöle) 
 

RICHTLINIE 
2009/28/EG 
(Erneuerbare-Ener-
gien-Richtlinie) 

RICHTLINIE 2009/28/EG DES EUROPÄISCHEN PAR-
LAMENTS UND DES RATES vom 23. April 2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen und zur Änderung und anschließenden Auf-
hebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG 

THG  Treibhausgas 

UCO Used Cooking Oil (Altspeisefette und -öle) 
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Tabelle 30: Begriffserklärungen 

 

 

 

 

 

 

  

BBeeggrriiffffee BBeeddeeuuttuunngg  

Biobrennstoff aus  
Zellstoffindustrie 

Biobrennstoffe aus der Zellstoffindustrie sind energie- 
und ligninreiche Nebenprodukte bei der Zelluloseher-
stellung in der Papierindustrie. 

Bioethanol  Bioethanol (Ethylalkohol) wird durch Destillation nach 
alkoholischer Gärung oder durch vergleichbare bio-
chemische Methoden aus nachwachsenden Rohstoffen 
gewonnen. 

Biomethan Biogas entsteht als methanreiches Gas aus der Vergä-
rung von Biomasse. 

Biomethanol Methanol kann wie BtL-Kraftstoff über Synthesegas 
aus einer breiten Biomassepalette hergestellt werden. 
Daneben kann Methanol auch durch Umwandlung 
von Rohglyzerin hergestellt werden. 

Blending Zufügen von z.B. Biokraftstoffen zu fossilen Kraftstof-
fen (z.B. max. 7 % bei Diesel) 

CP-HVO HVO bei gemeinsamer Hydrierung mit mineralöl-
stämmigen Ölen in einem raffinerietechnischen Ver-
fahren 

FAME Als Biodiesel wird Fettsäuremethylester (FAME) be-
zeichnet, der bei der chemischen Umsetzung von Fet-
ten und Ölen mit Methanol entsteht. 

Fischer-Tropsch-Diesel 
(„Btl-Kraftstoff“) 

aus Biomasse hergestellter/s synthetischer/s Kohlen-
wasserstoff (-gemisch) 

HVO Unter hydriertem Pflanzenöl versteht man Pflanzenöl, 
das in einer Hydrierungsanlage durch eine chemische 
Reaktion mit Wasserstoff in Kohlenwasserstoffketten 
umgewandelt wird. 

Pflanzenöl Pflanzenölkraftstoff kann aus Raps oder anderen Öl-
pflanzen gewonnen werden, wobei keine chemische 
Umwandlung wie beim Biodiesel erfolgt. 

UCO UCO sind Altspeisefette und –öle. Sie können als Rein-
kraftstoff oder als Bestandteil von FAME zur Verwen-
dung kommen 
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Tabelle 31: Fortschrittliche Biokraftstoffe 

  

 

nach der 38. BImSchV nach der RICHTLINIE 2009/28/EG 

AAnnllaaggee  11  zzuu  §§  22  AAbbss..  66  NNrr..  11  ddeerr  3388..  BBIImmSScchhVV  
RRoohhssttooffffee  ffüürr  ddiiee  HHeerrsstteelllluunngg  vvoonn  BBiiookkrraaffttssttooff--

ffeenn  nnaacchh  §§  22  AAbbssaattzz  66  NNuummmmeerr  11  
 

AANNHHAANNGG  IIXX  TTeeiill  AA  
RRoohhssttooffffee  uunndd  KKrraaffttssttooffffee,,  ddeerreenn  BBeeiittrraagg  zzuu  
ddeemm  iinn  AArrttiikkeell  33  AAbbssaattzz  44  UUnntteerraabbssaattzz  11  ggee--

nnaannnntteenn  ZZiieell  mmiitt  ddeemm  DDooppppeelltteenn  iihhrreess  EEnneerrggiiee--
ggeehhaallttss  aannggeesseettzztt  wwiirrdd 

1. Algen, die an Land in Becken oder Photobiore-
aktoren kultiviert worden sind, 

a) Algen, sofern zu Land in Becken oder Photobio-
reaktoren kultiviert; 

2. Biomasse-Anteil an gemischten Siedlungsabfäl-
len, nicht jedoch getrennte Haushaltsabfälle, für 
die Recycling-Ziele gemäß Artikel 11 Absatz 2 
Buchstabe a der Richtlinie 2008/98/EG gelten, 

b) Biomasse-Anteil gemischter Siedlungsabfälle, 
nicht jedoch getrennte Haushaltsabfälle, für die 
Recycling-Ziele gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buch-
stabe a der Richtlinie 2008/98/EG gelten; 

3. Bioabfall im Sinne des Artikels 3 Absatz 4 der 
Richtlinie 2008/98/EG aus privaten Haushaltun-
gen, der einer getrennten Sammlung im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 11 der Richtlinie 2008/98/EG un-
terliegt, 

c) Bioabfall im Sinne des Artikels 3 Absatz 4 der 
Richtlinie 2008/98/EG aus privaten Haushalten, 
der einer getrennten Sammlung im Sinne des Arti-
kels 3 Absatz 11 der genannten Richtlinie unter-
liegt; 

4. Biomasse-Anteil an Industrieabfällen, der unge-
eignet zur Verwendung in der Nahrungs- oder 
Futtermittelkette ist, einschließlich Material aus 
Groß- und Einzelhandel, Agrar- und Ernährungs-
industrie sowie Fischwirtschaft und Aquakulturin-
dustrie; nicht jedoch die Rohstoffe, die aufgeführt 
sind in Teil B des Anhangs IX der Richtlinie 
2009/28/EG, 

d) Biomasse-Anteil von Industrieabfällen, der un-
geeignet zur Verwendung in der Nahrungs- oder 
Futtermittelkette ist, einschließlich Material aus 
Groß- und Einzelhandel, Agrar- und Ernährungs-
industrie sowie Fischwirtschaft und Aquakulturin-
dustrie und ausschließlich der in Teil B dieses An-
hangs aufgeführten Rohstoffe; 

5. Stroh, e) Stroh; 

6. Gülle und Klärschlamm, f) Gülle und Klärschlamm; 

7. Abwasser aus Palmölmühlen und leere Palm-
fruchtbündel, 

g) Abwasser aus Palmölmühlen und leere Palm-
fruchtbündel; 

8. Tallölpech, h) Tallölpech; 

9. Rohglyzerin, i) Rohglyzerin; 

10. Bagasse, j) Bagasse; 

11. Traubentrester und Weintrub, k) Traubentrester und Weintrub; 

12. Nussschalen, l) Nussschalen; 

13. Hülsen, m) Hülsen; 

14. entkernte Maiskolben, n) entkernte Maiskolben; 

15. Biomasse-Anteile an Abfällen und Reststoffen 
aus der Forstwirtschaft und aus forstbasierten In-
dustrien, d. h. Rinde, vorkommerzielles Durchfors-
tungsholz, Sägemehl, Sägespäne, Schwarzlauge, 
Braunlauge, Faserschlämme, Lignin und Tallöl, 

o) Biomasse-Anteile von Abfällen und Reststoffen 
aus der Forstwirtschaft und forstbasierten Indust-
rien, d. h. Rinde, Zweige, vorkommerzielles Durch-
forstungsholz, Blätter, Nadeln, Baumspitzen, Säge-
mehl, Sägespäne, Schwarzlauge, Braunlauge, Fa-
serschlämme, Lignin und Tallöl; 

16. anderes zellulosehaltiges Non-Food-Material 
und 

p) anderes zellulosehaltiges Non-Food-Material im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe s; 
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17. anderes lignozellulosehaltiges Material mit 
Ausnahme von Säge- und Furnierrundholz. 

q) anderes lignozellulosehaltiges Material im Sinne 
des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe r mit Ausnahme 
von Säge- und Furnierrundholz; 

 r) im Verkehrssektor eingesetzte flüssige oder gas-
förmige erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen 
Ursprungs; 

 s) Abscheidung und Nutzung von CO 2 für Ver-
kehrszwecke, sofern die Energiequelle in Überein-
stimmung mit Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a er-
neuerbar ist; 

 t) Bakterien, sofern die Energiequelle in Überein-
stimmung mit Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a er-
neuerbar ist. 
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